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Aufhebung und Neuberechnung von rechtswidrigen automatisiert erlassenen Wohngeldbescheiden 
hier: Rechtsfolgen und Eingaben im Wohngeldprogramm unter
Einbeziehung der Rechtsstände

1.	Folgende Rechtsänderungen sind zu beachten:
		
Änderung ab	Bescheid vom	Gesetzesgrundlage	
01.01.2016		04.01.2016		§ 42a WoGG
01.01.2020		02.01.2020		§ 42b WoGG
01.01.2021		04.01.2021		§ 42c WoGG
01.01.2022		03.01.2021		§ 44 WoGG (Dynamisierung)
01.01.2023		15.03.2023		§ 42d WoGG
01.01.2025		02.01.2025		§ 44 WoGG (Dynamisierung)

2.	Automatisierte Neuberechnungen sind für alle Wohngeldbewilligungen erfolgt, die mit Bescheiden bis zum 2. Rechenlauf Dezember (2023 erst zum 2.Rechenlauf März am 15.03.2023) berechnet worden sind und deren BWZ erst im Folgejahr oder übernächsten Jahr endete. Dies betrifft auch BWZ, die erst im Folgejahr begonnen haben, so dass im Einzelfall auch zwei oder mehrere automatisierte Bescheide in einem Wohngeldfall erstellt worden sein können.  

	Bei der Entscheidung über die Aufhebung und Neuberechnung der automatisierten Bescheide müssen folgende Szenarien unterschieden werden:

a) Der BWZ im ursprünglichen Bescheid begann bereits vor der Rechtsänderung und die Änderung erfolgte auch bereits mit Wirkung vor der Rechtsänderung, also Neuberechnung oder Unwirksamkeit mindestens rückwirkend zum 01.12.des Jahres.
b) Der BWZ im ursprünglichen Bescheid begann bereits vor der Rechtsänderung und die Änderung erfolgte erst mit Wirkung ab der Rechtsänderung, also Neuberechnung oder Unwirksamkeit ab dem 01.01.des Folgejahres.
c) Der BWZ im ursprünglichen Bescheid begann erst am 01.01. des Folgejahres (oder später) und die Änderung erfolgte mit Wirkung ab diesem Jahr, also Neuberechnung oder Unwirksamkeit ab dem 01.01.2 des Jahres.

3.	Hinweise: 

· Allein durch die Anwendung neuen Rechts darf sich kein geringeres Wohngeld ergeben
· Änderungen nach Bekanntgabe der neuen Bescheide sind wie "normale" Aufhebungen zu behandeln.



[bookmark: _Toc185337517]01 Anhörung: Unwirksamkeit des ursprünglichen Bescheides

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
hier: 
Anhörung gemäß § 24 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Sehr geehrte
ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.
Durch das Gesetz zur Erhöhung des Wohngeldes (Wohngeld-Plus-Gesetz) sind die Wohngeldleistungen zum 01.01.JJJJ erhöht worden.  
Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  
Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 
Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:
Sachverhalt darstellen
Bitte auswählen
1a. Transferleistungsbezug durchgehend
●	Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX beziehen seit dem Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.
1b. oder Transferleistungsbezug nur für einen bestimmten Zeitraum
●	Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX haben in der Zeit vom Datum bis Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII bezogen.
2.Auszug aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder
●	Auszug aller bei der Wohngeldberechnung berücksichtigten Haushaltsmitglieder am Datum zur (neue Anschrift angeben).
Weiter mit
Dadurch wurde Ihnen mit dem aufgrund der genannten Übergangsregelung erlassenen Wohngeldbescheid vom Datum ein Wohngeld gewährt, das Ihnen nicht zugestanden hat. 
Grundsätzlich können Sie zwar darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums bei dem festgesetzten Wohngeldanspruch bleibt. Rechtswidrige Bescheide können jedoch gemäß § 45 SGB X zurückgenommen werden, wenn dieser Vertrauensschutz nicht besteht. 
Auf Vertrauen können Sie sich - auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes - nicht berufen, wenn Sie die fehlerhafte Bewilligung kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten (§ 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X). Dann müssen Sie mit der Rückforderung zu Unrecht erfolgter Zahlungen rechnen. Dabei kann erwartet werden, dass Sie sich als Bezieher einer Sozialleistung mit den Inhalten der Ihnen zugestellten Bescheide vertraut machen.
In dem Wohngeldbescheid vom Datum für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind Sie auf die besonderen Entscheidungsgrundlagen der von Amts wegen erfolgten Neuberechnung hingewiesen worden. Insbesondere sind Sie in diesem Bescheid darüber informiert worden, dass die automatisierte neue Wohngeldbewilligung rechtswidrig ist und daher unter den Voraussetzungen des § 45 SGB X zurückgenommen und überzahltes Wohngeld zurückgefordert wird, wenn vor dem Erlass dieses Bescheides
· der Wohnraum aufgegeben wurde bzw. der Auszug vorher erfolgte oder
· eine Transferleistung beantragt oder bewilligt worden ist
und eine solche Entscheidung wegen der Rechtswidrigkeit des automatisierten Bescheides auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt waren (z. B. aufgrund Ihrer Mitteilung).
Durch diese Hinweise war Ihnen somit bekannt oder hätte Ihnen zumindest bekannt sein müssen, dass die Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ durch die bereits eingetretenen Änderungen fehlerhaft ist und daher eine Rückforderung nachfolgt, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert. 
Ich gehe daher auf Grundlage meines derzeitigen Kenntnisstandes davon aus, dass Sie die fehlerhafte Wohngeldbewilligung kannten oder - soweit Sie die Hinweise nicht gelesen haben - infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten.
Der Wohngeldbescheid vom Datum ist insoweit rechtswidrig im Sinne des § 45 SGB X und von Beginn an aufzuheben. 
Bitte auswählen 
Darüber hinaus ist der ursprüngliche Wohngeldbewilligungsbescheid vom Datum (Wohngeld in Höhe von XXXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum) durch den Auszug aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder ab dem Datum unwirksam geworden (§ 28 Absatz 1 WoGG).  
oder 
Darüber hinaus ist der ursprüngliche Wohngeldbewilligungsbescheid vom Datum (Wohngeld in Höhe von XXXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum) durch den Bezug von Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII ab dem Datum unwirksam geworden (§ 28 Absatz 3 WoGG).  
Weiter mit
Sie waren gesetzlich verpflichtet, mich über den Antrag auf Transferleistungen / Auszug aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder unverzüglich zu unterrichten und Sie wussten, dass nach der Unwirksamkeit eines Wohngeldbescheides zu Unrecht geleistetes Wohngeld zu erstatten sein würde. Darauf sind Sie im Wohngeldantrag und im Wohngeldbescheid hingewiesen worden.
Grundsätzlich können Sie zwar auch hier darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums bei dem festgesetzten Wohngeldanspruch bleibt. Dies gilt jedoch nicht, wenn Sie wissen, dass der Bescheid bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses unwirksam werden würde oder dies nur deshalb nicht wissen, weil Sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt haben. Dann müssen Sie mit der Rückforderung zu Unrecht erfolgter Zahlungen rechnen. Dabei kann erwartet werden, dass Sie sich mit den Inhalten der Ihnen zugestellten Bescheide vertraut machen.
In den Wohngeldbescheiden werden Sie darauf hingewiesen, welche Änderungen in den Verhältnissen zur Unwirksamkeit führen, in welchem Moment die Unwirksamkeit eintritt, und dass danach geleistete Wohngeldzahlungen zu erstatten sind. Sie hatten deshalb ausreichende Informationen und wussten bzw. hätten wissen müssen, unter welchen Umständen der Wohngeldanspruch wegfallen würde und dass trotzdem geleistete Zahlungen zu erstatten sein würden.
Bei Umzug und bei Bedarf
Über den Auszug haben Sie mich auch selber durch Ihren Wohngeldantrag für die neue Wohnung / Ihre Mitteilung vom Datum informiert.
Falls Überzahlung auch im Vorjahr
Die seit Eintritt der Unwirksamkeit vom Datum bis zum 31.12.JJJJ in Höhe von insgesamt XXXXXX € zu viel geleisteten Wohngeldzahlungen sind zu Unrecht erfolgt und deshalb zu erstatten (§ 50 Absatz 2 SGB X). 
Weiter mit
Die aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG zu viel geleisteten Wohngeldzahlungen für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum in Höhe von XXXXXX € sind nach § 50 Absatz 1 SGB X zu erstatten.  
Bei Rückforderung über beide Jahre 
Insgesamt sind Wohngeldzahlungen in Höhe von XXXXX € zurückzufordern. 
Weiter mit
Bevor ich über eine Aufhebung und Rückforderung des zu Unrecht geleisteten Wohngeldes entscheide, gebe ich Ihnen gemäß § 24 SGB X die Gelegenheit, sich dazu bis zum Datum zu äußern. 
Bei Umzug zusätzlich
Im Falle eines Umzuges können Sie sich insbesondere auch zu dem von mir festgestellten Auszugsdatum äußern. Soweit Sie zu einem späteren Zeitpunkt ausgezogen sein sollten, bitte ich um entsprechende Mitteilung. 
Weiter mit
Sofern Sie bis dahin keine Stellung nehmen, entscheide ich auf Grundlage der vorliegenden Informationen.
Es steht Ihnen selbstverständlich auch frei, sich nicht zu äußern.
Bei Bedarf
Drüber hinaus setze ich Sie davon in Kenntnis, dass die weitere Auszahlung des noch bewilligten Wohngeldes ab sofort gesperrt wird.
Nach § 29 Absatz 4 WoGG kann die Wohngeldbehörde eine Zahlung des Wohngeldes ohne Erlass eines Bescheides vorläufig ganz oder teilweise einstellen, wenn sie Kenntnis von Tatsachen erhält, die die Annahme rechtfertigen, dass 
· die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 WoGG, auch in Verbindung mit Absatz 4 vorliegen oder 
· die Voraussetzungen nach § 28 Absatz 1 bis 3 WoGG vorliegen oder 
· der Bewilligungsbescheid bei Erlass rechtswidrig war und die wohngeldberechtigte Person sich nach § 45 Absatz 2 Satz 3 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch nicht auf Vertrauensschutz berufen kann. 
Ich gebe Ihnen hiermit auch die Gelegenheit, sich zu der vorläufigen Einstellung der Wohngeldzahlung zu äußern.
Bei Bedarf
Außerdem weise ich darauf hin, dass für Ihre neue Wohnung Wohngeld nur gewährt werden kann, wenn Sie einen neuen Antrag stellen. Antragsunterlagen habe ich hierzu beigefügt. Bitte bedenken Sie, dass ich Wohngeld erst ab dem Monat berechnen kann, in dem ein Wohngeldantrag gestellt worden ist (§ 25 Absatz 2 WoGG). Reichen Sie den Wohngeldantrag daher so bald als möglich ein, wenn Sie weiterhin Wohngeld beanspruchen wollen. Ggf. können Sie vorab auch einen formlosen Wohngeldantrag (einfacher Brief reicht) stellen. 
Nur soweit künftig weiterhin Wohngeld zusteht
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, einen überzahlten Betrag in einer Summe innerhalb eines Monats nach Erhalt des Rückforderungsbescheides zu erstatten. 
Unabhängig davon erhalten Sie voraussichtlich auch künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von XXXXX € monatlich.
Ich beabsichtige daher zusätzlich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz).
Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.
Anlage  
Merkblatt Verrechnung beifügen
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Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
hier: 
Anhörung gemäß § 24 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Sehr geehrte
ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.
Darüber hinaus ist ab dem Monat Januar JJJJ ein gegenüber der ursprünglichen Bewilligung erhöhtes Wohngeld in Höhe von XXXXX € gezahlt worden. Die Erhöhung ergibt sich aus der automatisch erfolgten Neuberechnung des Wohngeldanspruches aus den zum 01.01.JJJJ in Kraft getretenen neuen Regelungen des WoGG.
Der Wohngeldbescheid, mit dem Ihnen die Erhöhung mitgeteilt werden sollte, konnte durch die Post nicht zugestellt werden und wurde an mich zurückgesandt. Damit ist der erhöhte Wohngeldbetrag ohne wirksamen Verwaltungsakt geleistet worden. 
Vor der Neuberechnung des Wohngeldes für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:
●	Auszug aller bei der Wohngeldberechnung berücksichtigten Haushaltsmitglieder am Datum zur (neue Anschrift angeben).
Der ursprüngliche Wohngeldbewilligungsbescheid vom Datum ist durch diesen Auszug ab dem Datum unwirksam geworden (§ 28 Absatz 1 WoGG).  
Sie waren gesetzlich verpflichtet, mich über den Auszug aller berücksichtigten Haushaltsmitglieder unverzüglich zu unterrichten und Sie wussten, dass nach der Unwirksamkeit eines Wohngeldbescheides zu Unrecht geleistetes Wohngeld zu erstatten sein würde. Darauf sind Sie im Wohngeldantrag und im Wohngeldbescheid hingewiesen worden.
Grundsätzlich können Sie zwar darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums bei dem festgesetzten Wohngeldanspruch bleibt. Dies gilt jedoch nicht, wenn Sie wissen, dass der Bescheid bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses wie z.B. bei einem Umzug unwirksam werden würde oder dies nur deshalb nicht wissen, weil Sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt haben. Dann müssen Sie mit der Rückforderung zu Unrecht erfolgter Zahlungen rechnen. Dabei kann erwartet werden kann, dass Sie sich mit den Inhalten der Ihnen zugestellten Bescheide vertraut machen.
In den Wohngeldbescheiden werden Sie darauf hingewiesen, welche Änderungen in den Verhältnissen zur Unwirksamkeit führen, in welchem Moment die Unwirksamkeit eintritt und dass danach geleistete Wohngeldzahlungen zu erstatten sind. Sie hatten deshalb ausreichende Informationen und wussten bzw. hätten wissen müssen, unter welchen Umständen der Wohngeldanspruch wegfallen würde und dass trotzdem geleistete Zahlungen zu erstatten sein würden.
Die seit Eintritt der Unwirksamkeit vom Datum bis zum Datum geleisteten Wohngeldzahlungen sind (einschließlich der ab Januar 2023 erhöhten Wohngeldzahlungen) zu Unrecht erfolgt und deshalb zu erstatten (§ 50 Absatz 2 SGB X). 
Insgesamt sind Wohngeldzahlungen in Höhe von XXXXX € zurückzufordern. 
Bevor ich über eine Rückforderung des zu Unrecht geleisteten Wohngeldes entscheide, gebe ich Ihnen gemäß § 24 SGB X die Gelegenheit, sich dazu bis zum Datum zu äußern. 
Sofern Sie bis dahin keine Stellung nehmen, entscheide ich auf Grundlage der vorliegenden Informationen.
Es steht Ihnen selbstverständlich auch frei, sich nicht zu äußern.
Nur soweit künftig weiterhin Wohngeld zusteht
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, einen überzahlten Betrag in einer Summe innerhalb eines Monats nach Erhalt des Rückforderungsbescheides zu erstatten. 
Unabhängig davon erhalten Sie voraussichtlich auch künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von XXXXX € monatlich.
Ich beabsichtige daher zusätzlich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz).
Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.
Anlage  
Merkblatt Verrechnung beifügen



[bookmark: _Toc185337519]03  Anhörung: Minderung des ursprünglichen Bescheides

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
hier: 
Anhörung gemäß § 24 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Sehr geehrte
ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.
Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden.  
Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  
Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 
Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:
Sachverhalt darstellen
Bitte auswählen
1a. Einkommen um mehr als 15% höher 
●	Das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes hat sich ab dem Datum durch XXXXXXXX um mehr als 15 % erhöht.
1b. Zuzug eines Haushaltsmitgliedes mit entsprechend hohem Einkommen
●	Am Datum ist (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erzielt eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.
1c. Zuzug mehrerer Haushaltsmitglieder mit entsprechend hohem Einkommen
●	Am Datum sind (Name angeben) und (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Diese neuen Haushaltsmitglieder erzielen ein eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.
2. Verringerung der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 
●	Am Datum ist / sind Name oder Namen  angeben aus Ihrer Wohnung ausgezogen. Dadurch hat sich die Anzahl der bei der Ermittlung Ihres Wohngeldes zu berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert.
3a.  Verringerung Miete/Belastung 
●	Ihre Miete / Belastung hat sich ab dem Datum um mehr als 15 %  verringert.
3b. Zuzug eines vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitgliedes 
●	Am Datum ist Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erhält Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und ist damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (und nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.
3c. Zuzug mehrerer vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitglieder
●	Am Datum sind Name angeben und Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Diese neuen Haushaltsmitglieder erhalten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und sind damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.
Weiter mit
Dadurch wurde Ihnen ein Wohngeld gewährt, das Ihnen nicht zugestanden hat. 
Grundsätzlich können Sie zwar darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums bei dem festgesetzten Wohngeldanspruch bleibt. Rechtswidrige Bescheide können jedoch gemäß § 45 SGB X zurückgenommen werden, wenn dieser Vertrauensschutz nicht besteht. 
Auf Vertrauen können Sie sich - auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes - nicht berufen, wenn Sie die fehlerhafte Bewilligung kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten (§ 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X). Dann müssen Sie mit der Rückforderung zu Unrecht erfolgter Zahlungen rechnen. Dabei kann erwartet werden, dass Sie sich als Bezieher einer Sozialleistung mit den Inhalten der Ihnen zugestellten Bescheide vertraut machen.
In dem Wohngeldbescheid vom Datum für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind Sie auf die besonderen Entscheidungsgrundlagen der von Amts wegen erfolgten automatisierten Neuberechnung hingewiesen worden, insbesondere darauf, dass bei einer vorher eingetretenen maßgeblichen Änderung der Verhältnisse, wie z.B. einer Erhöhung des Einkommens, Verringerung der Kosten der Unterkunft oder Auszug von Haushaltsmitgliedern, eine Entscheidung über eine Neuberechnung nach § 27 WoGG noch nachfolgen kann und überzahltes Wohngeld dann zurückgefordert wird, wobei der Zeitpunkt der Neuberechnung auch vor dem 01.01.JJJJ liegen kann.
Zudem sind Sie auch darüber informiert worden, dass eine Entscheidung über die Rücknahme des automatisiert erstellten Bescheides wegen Rechtswidrigkeit auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt waren.
Durch diese Hinweise war Ihnen somit bekannt oder hätte Ihnen zumindest bekannt sein müssen, dass die Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ durch die bereits eingetretenen Änderungen fehlerhaft ist und daher eine Rückforderung nachfolgt, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert. 
Ich gehe daher auf Grundlage meines derzeitigen Kenntnisstandes davon aus, dass Sie die fehlerhafte Wohngeldbewilligung kannten oder - soweit Sie die Hinweise nicht gelesen haben - infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten.
Der Wohngeldbescheid vom Datum ist insoweit rechtswidrig im Sinne des § 45 SGB X und von Beginn an aufzuheben. 
Der bisherige Wohngeldbewilligungsbescheid vom Datum (Wohngeld in Höhe von XXXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum) wird durch diese Aufhebung wieder wirksam.
Bitte auswählen 
Durch die verringerte Anzahl zu berücksichtigender Haushaltsmitglieder ist über die Wohngeldbewilligung ab dem Datum von Amts wegen unter Aufhebung dieses ursprünglichen  Wohngeldbescheides neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt (§ 27 Absatz 2 Nr. 1 WoGG).
oder
Durch die um mehr als 15% verringerte Miete / Belastung ist über die Wohngeldbewilligung ab dem Datum von Amts wegen unter Aufhebung dieses ursprünglichen  Wohngeldbescheides neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt (§ 27 Absatz 2 Nr. 2 WoGG).
oder
Durch das um mehr als 15% erhöhte Gesamteinkommen ist über die Wohngeldbewilligung ab dem Datum von Amts wegen unter Aufhebung dieses ursprünglichen  Wohngeldbescheides neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt (§ 27 Absatz 2 Nr. 3 WoGG).
Falls Überzahlung auch im Vorjahr
Nach meinen Ermittlungen sind von diesem Zeitpunkt an bis zum 31.12.JJJJ Wohngeldzahlungen in Höhe von insgesamt XXXXXX € zu viel gezahlt worden und deshalb zu erstatten (§ 50 Absatz 1 SGB X). 
Weiter mit
Die aufgrund der Übergangsregelung des § 44 zu viel geleisteten Wohngeldzahlungen für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum in Höhe von insgesamt XXXXXX € sind nach § 50 Absatz 1 SGB X zu erstatten.  
Bei Rückforderung über beide Jahre 
Insgesamt sind Wohngeldzahlungen in Höhe von XXXXX € zurückzufordern. 
Weiter mit
Bevor ich über eine Aufhebung der Bescheide und Rückforderung des zu Unrecht geleisteten Wohngeldes entscheide, gebe ich Ihnen gemäß § 24 SGB X die Gelegenheit, sich dazu bis zum Datum zu äußern. 
Sofern Sie bis dahin keine Stellung nehmen, entscheide ich auf Grundlage der vorliegenden Informationen.
Es steht Ihnen selbstverständlich auch frei, sich nicht zu äußern.
Nur soweit noch keine Zahlungssperre erteilt wurde
Drüber hinaus setze ich Sie davon in Kenntnis, dass die weitere Auszahlung des noch bewilligten Wohngeldes ab sofort gesperrt wird.
Nach § 29 Absatz 4 WoGG kann die Wohngeldbehörde eine Zahlung des Wohngeldes ohne Erlass eines Bescheides vorläufig ganz oder teilweise einstellen, wenn sie Kenntnis von Tatsachen erhält, die die Annahme rechtfertigen, dass 
· die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 WoGG, auch in Verbindung mit Absatz 4 vorliegen oder 
· die Voraussetzungen nach § 28 Absatz 1 bis 3 WoGG vorliegen oder 
· der Bewilligungsbescheid bei Erlass rechtswidrig war und die wohngeldberechtigte Person sich nach § 45 Absatz 2 Satz 3 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch nicht auf Vertrauensschutz berufen kann. 
Ich gebe Ihnen hiermit auch die Gelegenheit, sich zu der vorläufigen Einstellung der Wohngeldzahlung zu äußern.

Nur soweit künftig weiterhin Wohngeld zusteht
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, einen überzahlten Betrag in einer Summe innerhalb eines Monats nach Erhalt des Rückforderungsbescheides zu erstatten. 
Unabhängig davon erhalten Sie voraussichtlich auch künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von XXXXX € monatlich.
Ich beabsichtige daher zusätzlich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz).
Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.
Anlage  
Merkblatt Verrechnung beifügen



[bookmark: _Toc185337520]04 Anhörung: falsche Antragsangaben


Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
hier: 
Anhörung gemäß § 24 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Sehr geehrte XXXXXX
auf Ihren am Datum gestellten Wohngeldantrag wurde Ihnen ursprünglich mit dem Wohngeldbescheid vom Datum für die Zeit vom Datum bis Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXXX € bewilligt. 
Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden.  
Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  
Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom 15.03.2023. 
In beiden Wohngeldbescheiden sind folgende maßgebliche Berechnungsgrundlagen für das Wohngeld nicht berücksichtigt worden:
Bitte auswählen
· Bezug von Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII von XXXX.
	●	Arbeitseinkommen aus einer geringfügigen Beschäftigung von XXXX.  
	●	Arbeitseinkommen aus einer sozialversicherungspflichtigen		Beschäftigung von XXXX.
	●	Einkommen aus einer Rente / Zusatzrente von XXXX.
	●	Zinseinkünfte von XXXX.
	●	XXXXXXXX
Diese Informationen hatten Sie bei der ursprünglichen Antragstellung auf Wohngeld nicht angegeben und damit gleichzeitig auch gegen Ihre Auskunftspflichten nach § 23 Absatz 1 Satz 3 WoGG und § 60 Absatz 1 Nr. 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) verstoßen. 
Bei der Antragstellung auf Wohngeld hatten Sie versichert, dass alle Angaben richtig und vollständig sind und insbesondere keine weiteren, als die dort angegebenen Einkünfte erzielt werden. 
In den Antragsformularen des Wohngeldes sowie den damit ausgehändigten Hinweisen und Erläuterungen werden Sie darauf hingewiesen, dass XXX konkret fehlende Angaben benennen XXX anzugeben sind. 
Insoweit bin ich bei der Entscheidung über Ihren Wohngeldanspruch ab dem Datum von falschen Voraussetzungen ausgegangen und habe Ihnen ein Wohngeld bewilligt und ausgezahlt, das Ihnen nicht zugestanden hat. Sie haben aufgrund unvollständiger bzw. unrichtiger Angaben bei der Antragstellung rechtswidrig Wohngeld bezogen. 
Grundsätzlich können Sie darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf eines Bewilligungszeitraumes bei einem bewilligten Wohngeld bleibt. Rechtswidrige Bescheide können jedoch gemäß § 45 SGB X zurückgenommen werden, wenn dieser Vertrauensschutz nicht besteht. 
Auf Vertrauen können Sie sich - auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes - nicht berufen, wenn ein rechtswidriger Bescheid auf Angaben beruht, die Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht haben, z. B. weil Sie XXXXXX nicht angegeben haben. Dann müssen Sie mit einer Rücknahme von Bescheiden und der Rückforderung zu Unrecht bezogenen Wohngeldes rechnen.
Ich gehe auf Grundlage meines derzeitigen Kenntnisstandes davon aus, dass Sie zumindest grob fahrlässig handelten, als Sie XXX konkret fehlende Angaben benennen XXX bei der Antragstellung auf Wohngeld nicht angegeben haben. 
Der ursprüngliche Wohngeldbescheid vom Datum ist insoweit ab dem Datum rechtswidrig im Sinne von § 45 SGB X. Da der automatisierte Wohngeldbescheid vom Datum auf der Gundlage dieses rechtswidrigen Wohngeldbescheides erlassen wurde, ist auch dieser Bescheid rechtswidrig im Sinne von § 45 SGB X ab dem 01.01.JJJJ. 
Beide Bescheide können ab dem Zeitpunkt ihrer Rechtswidrigkeit zurückgenommen werden. Insbesondere sind Sie darüber informiert worden, dass eine rechtswidrige automatisierte neue Wohngeldbewilligung unter den Voraussetzungen des § 45 SGB X zurückgenommen werden kann und überzahltes Wohngeld zurückgefordert wird. Sie sind auch darauf hingewiesen worden, dass eine Rücknahme wegen der Rechtswidrigkeit des automatisierten Bescheides auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt waren.
Ich beabsichtige daher, die beiden Wohngeldbescheide entsprechend auf der Grundlage des § 45 SGB X ab dem Datum bzw. 01.01.JJJJ zurückzunehmen und Sie zur Rückzahlung des zu Unrecht erhaltenen Wohngeldes aufzufordern.
Nach meinen Ermittlungen sind in dem Zeitraum vom Datum bis Datum Wohngeldzahlungen in Höhe von voraussichtlich insgesamt XXXXXX € zu Unrecht erfolgt und deshalb zu erstatten (§ 50 Absatz 1 SGB X). 
Bevor ich über eine Aufhebung der Bescheide und Rückforderung des zu Unrecht geleisteten Wohngeldes entscheide, gebe ich Ihnen gemäß § 24 SGB X die Gelegenheit, sich dazu bis zum Datum zu äußern. 
Sofern Sie bis dahin keine Stellung nehmen, entscheide ich auf Grundlage der vorliegenden Informationen. 
Es steht Ihnen selbstverständlich auch frei, sich nicht zu äußern.
Nur soweit noch keine Zahlungssperre erteilt wurde
Drüber hinaus setze ich Sie davon in Kenntnis, dass die weitere Auszahlung des noch bewilligten Wohngeldes ab sofort gesperrt wird.
Nach § 29 Absatz 4 WoGG kann die Wohngeldbehörde eine Zahlung des Wohngeldes ohne Erlass eines Bescheides vorläufig ganz oder teilweise einstellen, wenn sie Kenntnis von Tatsachen erhält, die die Annahme rechtfertigen, dass 
· die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 WoGG, auch in Verbindung mit Absatz 4 vorliegen oder 
· die Voraussetzungen nach § 28 Absatz 1 bis 3 WoGG vorliegen oder 
· der Bewilligungsbescheid bei Erlass rechtswidrig war und die wohngeldberechtigte Person sich nach § 45 Absatz 2 Satz 3 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch nicht auf Vertrauensschutz berufen kann. 
Ich gebe Ihnen hiermit auch die Gelegenheit, sich zu der vorläufigen Einstellung der Wohngeldzahlung zu äußern.
Nur soweit künftig weiterhin Wohngeld zusteht
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, einen überzahlten Betrag in einer Summe innerhalb eines Monats nach Erhalt des Rückforderungsbescheides zu erstatten. 
Unabhängig davon erhalten Sie voraussichtlich auch künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von XXXXX € monatlich.
Ich beabsichtige daher zusätzlich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz).
Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.
Anlage  
Merkblatt Verrechnung beifügen

	 


[bookmark: _Toc185337521]05 Anhörung: Änderung vor Bekanntgabe des ursprünglichen Bescheides

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
hier: 
Anhörung gemäß § 24 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)


Sehr geehrte
auf Ihren am Datum gestellten Wohngeldantrag wurde Ihnen ursprünglich mit dem Wohngeldbescheid vom Datum für die Zeit vom Datum bis Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXXX € bewilligt. 
Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden.  
Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  
Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 
Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:
Bitte auswählen
1a. TL-Bezug durchgehend
Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX beziehen seit dem Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.
1b. oder TL-Bezug nur für einen bestimmten Zeitraum
Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX haben in der Zeit vom Datum bis Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII bezogen.
2a. Einkommen um mehr als 15% höher 
Das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes hat sich ab dem Datum durch XXXXXXXX um mehr als 15 % erhöht.
2b. Zuzug eines Haushaltsmitgliedes mit entsprechend hohem Einkommen
Am Datum ist (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erzielt eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.
2c. Zuzug mehrerer Haushaltsmitglieder mit entsprechend hohem Einkommen
Am Datum sind (Name angeben) und (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Diese neuen Haushaltsmitglieder erzielen ein eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.
3. Verringerung der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 
Am Datum ist / sind Name oder Namen  angeben aus Ihrer Wohnung ausgezogen. Dadurch hat sich die Anzahl der bei der Ermittlung Ihres Wohngeldes zu berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert.
4a.  Verringerung Miete/Belastung 
XXXXXXX hat sich Ihre Miete / Belastung um mehr als 15 %  verringert.
4b. Zuzug eines vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitgliedes 
Am Datum ist Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erhält Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und ist damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (und nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.
4c. Zuzug mehrerer vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitglieder
Am Datum sind Name angeben und Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Diese neuen Haushaltsmitglieder erhalten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und sind damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.
5.Auszug aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder
Sie / Alle bei der Wohngeldberechnung berücksichtigten Haushaltsmitglieder sind am Datum  zur (neue Anschrift angeben) verzogen sind.
Weiter mit
Nach § 24 Absatz 2 Satz 2 WoGG sind solche maßgeblichen Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Wohngeld bis zur Bekanntgabe eines Wohngeldbescheides eintreten, zu berücksichtigen, auch wenn sie bei der Antragstellung noch nicht bekannt waren.
Nach § 23 Abs. 5 WoGG in Verbindung mit § 60 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) hat derjenige, der Sozialleistungen (dazu gehört auch das Wohngeld) beantragt oder erhält, Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Soweit diese Mitteilung unterbleibt, beruht ein danach erteilter Wohngeldbescheid auf unvollständigen Angaben im Antragsverfahren. 
Bei der Antragstellung auf Wohngeld hatten Sie ausdrücklich versichert, dass Sie von Ihren gesetzlichen Mitteilungspflichten Kenntnis genommen haben und Ihnen bekannt ist, folgende maßgebliche Änderungen unverzüglich mitteilen müssen:
●	Einnahmeerhöhungen um mehr als 15 %,
●	Verringerungen der Miete oder Belastung um mehr als 15 %, 
	●	Auszug aller oder einzelner zum Haushalt rechnender Personen,
●	Antrag auf oder Bezug von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach dem SGB II 
●	Antrag auf oder Bezug von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII sowie
●	Einzug von Personen, die einen Antrag auf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach dem SGB II oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII gestellt haben oder eine dieser Leistungen beziehen.
Die geänderten Verhältnisse waren Ihnen seit dem Datum bekannt. Hierzu verweise ich auf (z.B. den Rentenbescheid vom / Lohnabrechnung vom / Ummeldung vom etc.). Kenntnis erhalten habe ich hiervon erst am Datum und damit nach Bekanntgabe des ursprünglich erlassenen Wohngeldbescheides. Da Sie die geänderten Verhältnisse nicht rechtzeitig mitgeteilt haben, bin ich bei der Entscheidung über Ihren Wohngeldanspruch ab dem Datum von falschen Voraussetzungen ausgegangen und habe Ihnen ein Wohngeld bewilligt und ausgezahlt, das Ihnen nicht zugestanden hat.
Dies gilt auch für die aufgrund der Übergangsregelung des § 42d WoGG ab dem 01.01.JJJJ automatisiert festgesetzten höheren Wohngeldzahlungen. 
Grundsätzlich können Sie darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf eines Bewilligungszeitraumes bei einem bewilligten Wohngeld bleibt. Rechtswidrige Bescheide können jedoch gemäß § 45 SGB X zurückgenommen werden, wenn dieser Vertrauensschutz nicht besteht. 
Auf Vertrauen können Sie sich - auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes - nicht berufen, wenn ein rechtswidriger Bescheid auf Angaben beruht, die Sie vorsätzlich oder leichtfertig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht haben, z. B. weil Sie erhebliche Änderungen, die vor Bekanntgabe eines Wohngeldbescheides eingetreten sind, nicht rechtzeitig mitgeteilt haben. Dann müssen Sie mit einer Rücknahme von Bescheiden und der Rückforderung zu Unrecht bezogenen Wohngeldes rechnen.
Ich gehe daher auf Grundlage meines derzeitigen Kenntnisstandes davon aus, dass Sie zumindest grob fahrlässig handelten, als Sie XXXXX (z.B. die Einkommensänderung) nicht mitgeteilt haben. 
Der ursprüngliche Wohngeldbescheid vom Datum ist insoweit ab dem Datum rechtswidrig im Sinne von § 45 SGB X. Da der automatisierte Wohngeldbescheid vom Datum auf der Gundlage dieses rechtswidrigen Wohngeldbescheides erlassen wurde, ist auch dieser Bescheid rechtswidrig im Sinne von § 45 SGB X ab dem 01.01.JJJJ. 
Beide Bescheide können ab dem Zeitpunkt ihrer Rechtswidrigkeit zurückgenommen werden. Insbesondere sind Sie darüber informiert worden, dass eine rechtswidrige automatisierte neue Wohngeldbewilligung unter den Voraussetzungen des § 45 SGB X zurückgenommen werden kann und überzahltes Wohngeld zurückgefordert wird. Sie sind auch darauf hingewiesen worden, dass eine Rücknahme wegen der Rechtswidrigkeit des automatisierten Bescheides auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt waren.
Ich beabsichtige daher, die beiden Wohngeldbescheide entsprechend auf der Grundlage des § 45 SGB X ab dem Datum bzw. 01.01.JJJJ zurückzunehmen und Sie zur Rückzahlung des zu Unrecht erhaltenen Wohngeldes aufzufordern.
Nach meinen Ermittlungen sind vom Datum bis zum Datum Wohngeldzahlungen in Höhe von voraussichtlich insgesamt XXXXXX € zu Unrecht erfolgt und deshalb zu erstatten (§ 50 Absatz 1 SGB X). 
Bevor ich über eine Aufhebung der Bescheide  und Rückforderung des zu Unrecht geleisteten Wohngeldes entscheide, gebe ich Ihnen gemäß § 24 SGB X die Gelegenheit, sich dazu bis zum Datum zu äußern. 
Sofern Sie bis dahin keine Stellung nehmen, entscheide ich auf Grundlage der vorliegenden Informationen.
Es steht Ihnen selbstverständlich auch frei, sich nicht zu äußern.

Nur soweit noch keine Zahlungssperre erteilt wurde
Drüber hinaus setze ich Sie davon in Kenntnis, dass die weitere Auszahlung des noch bewilligten Wohngeldes ab sofort gesperrt wird.
Nach § 29 Absatz 4 WoGG kann die Wohngeldbehörde eine Zahlung des Wohngeldes ohne Erlass eines Bescheides vorläufig ganz oder teilweise einstellen, wenn sie Kenntnis von Tatsachen erhält, die die Annahme rechtfertigen, dass 
· die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 WoGG, auch in Verbindung mit Absatz 4 vorliegen oder 
· die Voraussetzungen nach § 28 Absatz 1 bis 3 WoGG vorliegen oder 
· der Bewilligungsbescheid bei Erlass rechtswidrig war und die wohngeldberechtigte Person sich nach § 45 Absatz 2 Satz 3 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch nicht auf Vertrauensschutz berufen kann. 
Ich gebe Ihnen hiermit auch die Gelegenheit, sich zu der vorläufigen Einstellung der Wohngeldzahlung zu äußern.
Nur soweit künftig weiterhin Wohngeld zusteht
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, einen überzahlten Betrag in einer Summe innerhalb eines Monats nach Erhalt des Rückforderungsbescheides zu erstatten. 
Unabhängig davon erhalten Sie voraussichtlich auch künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von XXXXX € monatlich.
Ich beabsichtige daher zusätzlich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz).
Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.
Anlage  
Merkblatt Verrechnung beifügen




[bookmark: _Toc185337522]01 Unwirksamkeit des ursprünglichen Bescheides

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier: 
Rücknahme eines Wohngeldbescheides sowie Unwirksamkeit eines Wohngeldbescheides
Rückforderung von zu viel gezahltem Wohngeld

Wohngeldnummer 111 100 XXXXXXXX


Sehr geehrte

Bitte auswählen

Unwirksamkeit wegen Umzuges
Ihr Wohngeldbescheid vom Datum, mit dem ich Ihnen für die Zeit vom Datum bis Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXX € bewilligt hatte, ist gemäß § 28 Absatz 1 WoGG ab dem Datum unwirksam geworden. 

oder Unwirksamkeit wegen Transferleistungen

Ihr Wohngeldbescheid vom Datum, mit dem ich Ihnen für die Zeit vom Datum bis Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXX € bewilligt hatte, ist gemäß § 28 Absatz 3 WoGG ab dem Datum unwirksam geworden.

Weiter mit
Das nach Eintritt der Unwirksamkeit bis zum 31.12.JJJJ gezahlte Wohngeld von XXXXX € fordere ich gemäß § 50 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X analog von Ihnen zurück. 

Darüber hinaus wird der Wohngeldbescheid vom Datum, mit dem ich Ihnen für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum ein höheres monatliches Wohngeld in Höhe von XXX € bewilligt hatte, ab dem 01.01.JJJJ gemäß § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X vollständig zurückgenommen. 

Bitte auswählen

1. volle Rückforderung von Antragsteller/in
Gleichzeitig fordere ich das dadurch für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum überzahlte Wohngeld von XXX € gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zurück.

2. oder wenn zwar Erstattungsanspruch besteht, das neue, höhere Wohngeld dem anderen Leistungsträger aber nicht bekannt war 
Bei der Festsetzung der Ihnen gewährten Leistungen nach dem SGB II / SGB XII hat der andere Sozialleistungsträger lediglich die Wohngeldzahlungen in Höhe von monatlich XXXX € berücksichtigt, da er von den ab dem 01.01.JJJJ erhöhten Wohngeldzahlungen von monatlich XXXX € keine Kenntnis hatte.

Den Differenzbetrag von monatlich XXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum in Höhe von insgesamt XXXXX € fordere ich daher gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zurück.

Insgesamt werden damit XXXXX € zurückgefordert (XXXXX € + XXXXX €).

Weiter mit
Den überzahlten Betrag bitte ich unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 100 XXXXXX“ 

bis zum Datum auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Düsseldorf bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:

IBAN: DE08 1500 0000 0000 1234 56 


Begründung:
Ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.

Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden.

Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  

Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 

Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:

Sachverhalt darstellen
Bitte auswählen
1a. TL-Bezug durchgehend
●	Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX beziehen seit dem Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.

1b. oder TL-Bezug nur für einen bestimmten Zeitraum
●	Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX haben in der Zeit vom Datum bis Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII bezogen.

2.Auszug aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder
●	Auszug aller bei der Wohngeldberechnung berücksichtigten Haushaltsmitglieder am Datum  zur (neue Anschrift angeben).

Weiter mit
Dadurch wurde Ihnen ab dem 01.01.JJJJ ein Wohngeld gewährt, das Ihnen nicht zugestanden hat. 

Grundsätzlich können Sie zwar darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums bei dem festgesetzten Wohngeldanspruch bleibt. Rechtswidrige Bescheide können jedoch zurückgenommen werden, wenn dieser Vertrauensschutz nicht besteht. 

Unter welchen Voraussetzungen ein rechtswidriger begünstigender Wohngeldbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden darf, ist in § 45 SGB X geregelt. 

Bei der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides ist Ihr Interesse am Bestand des Wohngeldbescheides einerseits und das öffentliche Interesse an dessen Rücknahme andererseits, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist Ihr Vertrauen auf die Wohngeldgewährung zu berücksichtigen, wenn Sie das Wohngeld verbraucht haben oder wenn Sie eine Vermögensdisposition getroffen haben, die Sie nicht oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen könnten. 

Auf Vertrauen können Sie sich jedoch nicht berufen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X vorliegen. Danach ist der Vertrauensschutz auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes ausgeschlossen, wenn Sie die Rechtswidrigkeit des Wohngeldbescheides kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten.

Für die Rücknahme eines Wohngeldbescheides reicht also bereits eine grobe Fahrlässigkeit aus; Vorsatz ist keine Voraussetzung.

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen. Dabei ist das Maß der Fahrlässigkeit insbesondere nach der persönlichen Urteils- und Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen der beteiligten Person sowie den besonderen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. 

Bitte auswählen
Vor der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides vom Datum sowie die Rückforderung des zu viel gezahlten Wohngeldes hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben sich jedoch nicht geäußert. Es sind darüber hinaus auch keine weiteren Gründe zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass Ihnen die fehlerhafte und damit rechtswidrige Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ nicht bewusst war und eine Rückforderung nachfolgen kann, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert.

oder 

Vor der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides vom Datum sowie die Rückforderung des zu viel gezahlten Wohngeldes hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am  Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. In Ihrer Stellungnahme tragen Sie vor, dass (hier bitte den Inhalt der Stellungnahme wiedergeben). Diese Einlassungen waren nicht geeignet, anders zu entscheiden. Sie haben keine plausiblen Gründe vorgetragen, dass Ihnen die fehlerhafte und damit rechtswidrige Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ nicht bewusst war und eine Rückforderung nachfolgen kann, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert.

Hier ggfs. speziell auf die Argumente der Stellungnahme zur Anhörung eingehen und bewerten, warum zumindest grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Weiter mit
In dem Wohngeldbescheid vom Datum für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind Sie auf die besonderen Entscheidungsgrundlagen der von Amts wegen erfolgten Neuberechnung hingewiesen worden. Insbesondere sind Sie in diesem Bescheid darüber informiert worden, dass die automatisierte neue Wohngeldbewilligung rechtswidrig ist und daher unter den Voraussetzungen des § 45 SGB X zurückgenommen und überzahltes Wohngeld zurückgefordert wird, wenn vor dem Erlass dieses Bescheides

· der Wohnraum aufgegeben wurde bzw. der Auszug vorher erfolgte oder
· eine Transferleistung beantragt oder bewilligt worden ist
und eine solche Entscheidung wegen der Rechtswidrigkeit des automatisierten Bescheides auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt waren (z. B. aufgrund einer eigenen Mitteilung).

Sie hätten also leicht erkennen können, dass maßgebliche Änderungen nicht berücksichtigt worden sind. Besondere rechtliche Kenntnisse sind dafür nicht notwendig.
Zusätzlich, wenn z.B. angegeben wurde, die Hinweise nicht gelesen zu haben
Soweit Sie die Hinweise über die mögliche Rückforderung nicht gelesen und deshalb nicht zur Kenntnis genommen haben, haben Sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt.

Weiter mit
Auf schutzwürdiges Vertrauen können Sie sich somit nicht berufen.
Der Wohngeldbescheid vom Datum ist daher von Beginn an vollständig zurückzunehmen und das vom 01.01.JJJJ bis Datum gezahlte Wohngeld zurückzufordern.  

Darüber hinaus ist der ursprüngliche Wohngeldbescheid vom Datum ab dem Datum unwirksam geworden ist.

Bitte auswählen
Bei Transferleistungen
Gemäß § 28 Absatz 3 WoGG in Verbindung mit den §§ 7 und 8 WoGG wird ein Wohngeldbescheid vom Ersten eines Monats an unwirksam, wenn Transferleistungen ab dem Ersten eines Monats beantragt oder bezogen werden. Werden die  Transferleistungen nicht zum Ersten eines Monats beantragt oder bezogen, wird der Wohngeldbescheid vom Ersten des nächsten Monats an unwirksam.

oder bei einem Umzug
Gemäß § 28 Absatz 1 WoGG wird ein Wohngeldbescheid vom Ersten des Monats an unwirksam, in dem der Wohnraum, für den Wohngeld bewilligt ist, von keinem zu berücksichtigenden Haushaltsmitglied mehr genutzt wird; erfolgt die Nutzungsaufgabe nicht zum Ersten eines Monats, wird der Wohngeldbescheid vom Ersten des nächsten Monats an unwirksam. 

Weiter mit
Soweit Leistungen ohne Verwaltungsakt (Wohngeldbescheid) zu Unrecht erbracht worden sind, sind sie zu erstatten (§ 50 Absatz 2 Satz 1 SGB X). Bei der Entscheidung über die Rückforderung gelten die §§ 45 und 48 SGB X gemäß § 50 Absatz 2 Satz 2 SGB X entsprechend.

So soll in analoger Anwendung des § 48 Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 SGB X Wohngeld rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Änderung zurückgefordert werden, wenn Ihnen bekannt war, dass der Wohngeldanspruch durch eine Änderung der dem Wohngeldbescheid zugrunde liegenden Verhältnisse kraft Gesetzes zum Ruhen gekommen oder ganz oder teilweise weggefallen ist. Dies gilt auch dann, wenn Ihnen die Rechtsfolgen einer Änderung (Unwirksamkeit des Wohngeldbescheides) nur deshalb nicht bekannt sind, weil Sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt haben.

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen.

Auf die Rechtsfolgen eines Umzuges /  Antrages auf bzw. Bewilligung einer Transferleistungen und Ihre Verpflichtung, solche Änderungen unverzüglich mitzuteilen, wird in den Wohngeldanträgen und den Wohngeldbescheiden hingewiesen. Bei der Antragstellung auf Wohngeld haben Sie zudem versichert, dass Sie davon Kenntnis genommen haben.

Durch diese schriftlichen Hinweise war Ihnen also bekannt oder hätte bekannt sein müssen, dass der Wohngeldanspruch weggefallen ist. Besondere rechtliche Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Die vorgenannten Hinweise sind auch für juristisch ungeübte Personen verständlich. Soweit Sie von den Rechtsfolgen des Umzuges / einer Beantragung von Transferleistungen und Ihren Mitteilungspflichten keine Kenntnis genommen haben, obwohl Sie darüber informiert worden sind, ist dies grob fahrlässig unterblieben.

Die Voraussetzungen für eine Rückforderung des Wohngeldes sind damit erfüllt. Da ein Verwaltungsakt nach dem Wortlaut des § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X rückwirkend vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an aufgehoben werden soll, die rückwirkende Aufhebung also der Regelfall ist, steht mir nur in atypischen Ausnahmefällen ein Ermessensspielraum zu. Ein solcher ist anzunehmen, wenn die Umstände des Einzelfalles im Hinblick auf die mit der rückwirkenden Aufhebung eines Wohngeldbescheides bzw. Rückforderung von Wohngeld verbundenen Auswirkungen von den Tatbeständen des Satzes 2 Nr. 1 bis 4 bedeutsam abweichen.

Eine Begründung für einen atypischen Ausnahmefall haben Sie weder vorgebracht, noch vermag ich irgendwelche außergewöhnlichen Umstände zu erkennen. Vielmehr handelt es sich vorliegend um einen Regelfall im Anwendungsbereich des § 48 SGB X. 

Das vom Datum bis zum 31.12.JJJJ gezahlte Wohngeld ist daher gemäß § 50 Absatz 2 SGB X ebenfalls von Ihnen zu erstatten.

Insgesamt ergibt sich damit folgende Überzahlung:












Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.


Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn Unwirksamkeit wegen TL
Hinweis:
Vorsorglich möchte ich Sie noch darüber informieren, dass ein Wohngeldbescheid ab dem Zeitpunkt vollständig unwirksam wird, ab dem Transferleistungen beantragt worden sind. Dies gilt auch für den Fall, dass diese Leistungen tatsächlich nicht oder nur für einen kurzen Zeitraum oder auch nicht für alle Personen im Haushalt bewilligt werden sollten oder bereits bewilligt worden sind. Soweit dies zutrifft, kann Wohngeld nur dann erneut bewilligt werden, wenn Sie einen neuen Wohngeldantrag stellen. Eine rückwirkende Bewilligung von Wohngeld ist dabei möglich, wenn der Wohngeldantrag vor Ablauf des nächsten Monats gestellt wird, nachdem Ihnen dieser Bescheid zugegangen ist.       

Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn eine „Strafanzeige“ gestellt wird 
Hinweis:
Abschließend weise ich schon jetzt darauf hin, dass Sie gegen Ihre Mitteilungspflicht verstoßen haben, weil Sie mich über die maßgebliche Änderung nicht informiert haben. Ein solcher Verstoß gegen die Mitteilungspflichten ist grundsätzlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Dort wird geprüft, ob eine strafbare Handlung (Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch) vorliegt. Sofern die Staatsanwaltschaft anschließend von einer weiteren Verfolgung als Straftat absehen sollte, behalte ich mir vor, die Verletzung Ihrer Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 37 Absatz 1 Nr. 1 WoGG weiter zu verfolgen. 

Weiter mit
Anlagen

Merkblatt Verrechnung beifügen?



[bookmark: _Toc185337523]01a  alter Bescheid erst ab 01.Januar unwirksam

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier: 
Rücknahme eines Wohngeldbescheides sowie Unwirksamkeit eines Wohngeldbescheides
Rückforderung von zu viel gezahltem Wohngeld

Wohngeldnummer 111 100 XXXXXXXX


Sehr geehrte

Bitte auswählen

Unwirksamkeit wegen Umzuges
Ihr Wohngeldbescheid vom Datum, mit dem ich Ihnen für die Zeit vom Datum bis Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXX € bewilligt hatte, ist gemäß § 28 Absatz 1 WoGG ab dem Datum unwirksam geworden. 

oder Unwirksamkeit wegen Transferleistungen

Ihr Wohngeldbescheid vom Datum, mit dem ich Ihnen für die Zeit vom Datum bis Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXX € bewilligt hatte, ist gemäß § 28 Absatz 3 WoGG ab dem Datum unwirksam geworden.

Weiter mit
Darüber hinaus wird der Wohngeldbescheid vom Datum, mit dem ich Ihnen für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum ein höheres monatliches Wohngeld in Höhe von XXX € bewilligt hatte, ab dem 01.01.JJJJ gemäß § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X vollständig zurückgenommen. 

Bitte auswählen

1. volle Rückforderung von Antragsteller/in
Gleichzeitig fordere ich das dadurch für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum überzahlte Wohngeld von XXXXX € gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zurück.

2. oder wenn zwar Erstattungsanspruch besteht, das neue, höhere Wohngeld dem anderen Leistungsträger aber nicht bekannt war 
Bei der Festsetzung der Ihnen gewährten Leistungen nach dem SGB II / SGB XII hat der andere Sozialleistungsträger lediglich die Wohngeldzahlungen in Höhe von monatlich XXXX € berücksichtigt, da er von den ab dem 01.01.JJJJ erhöhten Wohngeldzahlungen von monatlich XXXX € keine Kenntnis hatte.

Den Differenzbetrag von monatlich XXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum in Höhe von insgesamt XXXXX € fordere ich daher gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zurück.

Weiter mit
2. Den überzahlten Betrag bitte ich unter Angabe des Verwendungszweckes
3. 
4. „RWOHNGELD-BRD 111 100 XXXXXX“ 
5. 
6. bis zum Datum auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Düsseldorf bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:
7. 
8. IBAN: DE08 1500 0000 0000 1234 56 


Begründung:
Ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.

Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden.  

Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden. 
 
Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 

Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:

Sachverhalt darstellen
Bitte auswählen
1a. TL-Bezug durchgehend
●	Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX beziehen seit dem Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.

1b. oder TL-Bezug nur für einen bestimmten Zeitraum
●	Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX haben in der Zeit vom Datum bis Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII bezogen.

2.Auszug aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder
●	Auszug aller bei der Wohngeldberechnung berücksichtigten Haushaltsmitglieder am Datum  zur (neue Anschrift angeben).

Weiter mit
Dadurch wurde Ihnen ab dem 01.01.JJJJ ein Wohngeld gewährt, das Ihnen nicht zugestanden hat. 

Grundsätzlich können Sie zwar darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums bei dem festgesetzten Wohngeldanspruch bleibt. Rechtswidrige Bescheide können jedoch zurückgenommen werden, wenn dieser Vertrauensschutz nicht besteht. 

Unter welchen Voraussetzungen ein rechtswidriger begünstigender Wohngeldbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden darf, ist in § 45 SGB X geregelt. 

Bei der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides ist Ihr Interesse am Bestand des Wohngeldbescheides einerseits und das öffentliche Interesse an dessen Rücknahme andererseits, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist Ihr Vertrauen auf die Wohngeldgewährung zu berücksichtigen, wenn Sie das Wohngeld verbraucht haben oder wenn Sie eine Vermögensdisposition getroffen haben, die Sie nicht oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen könnten. 

Auf Vertrauen können Sie sich jedoch nicht berufen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X vorliegen. Danach ist der Vertrauensschutz auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes ausgeschlossen, wenn Sie die Rechtswidrigkeit des Wohngeldbescheides kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten.

Für die Rücknahme eines Wohngeldbescheides reicht also bereits eine grobe Fahrlässigkeit aus; Vorsatz ist keine Voraussetzung.

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen. Dabei ist das Maß der Fahrlässigkeit insbesondere nach der persönlichen Urteils- und Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen der beteiligten Person sowie den besonderen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. 

Bitte auswählen
Vor der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides vom Datum sowie die Rückforderung des zu viel gezahlten Wohngeldes hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben sich jedoch nicht geäußert. Es sind darüber hinaus auch keine weiteren Gründe zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass Ihnen die fehlerhafte und damit rechtswidrige Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ nicht bewusst war und eine Rückforderung nachfolgen kann, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert.

oder 

Vor der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides vom Datum sowie die Rückforderung des zu viel gezahlten Wohngeldes hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am  Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. In Ihrer Stellungnahme tragen Sie vor, dass (hier bitte den Inhalt der Stellungnahme wiedergeben). Diese Einlassungen waren nicht geeignet, anders zu entscheiden. Sie haben keine plausiblen Gründe vorgetragen, dass Ihnen die fehlerhafte und damit rechtswidrige Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ nicht bewusst war und eine Rückforderung nachfolgen kann, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert.

Hier ggfs. speziell auf die Argumente der Stellungnahme zur Anhörung eingehen und bewerten, warum zumindest grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Weiter mit
In dem Wohngeldbescheid vom Datum für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind Sie auf die besonderen Entscheidungsgrundlagen der von Amts wegen erfolgten Neuberechnung hingewiesen worden. Insbesondere sind Sie in diesem Bescheid darüber informiert worden, dass die automatisierte neue Wohngeldbewilligung rechtswidrig ist und daher unter den Voraussetzungen des § 45 SGB X zurückgenommen und überzahltes Wohngeld zurückgefordert wird, wenn vor dem Erlass dieses Bescheides

· der Wohnraum aufgegeben wurde bzw. der Auszug vorher erfolgte oder
· eine Transferleistung beantragt oder bewilligt worden ist
und eine solche Entscheidung wegen der Rechtswidrigkeit des automatisierten Bescheides auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt waren (z. B. aufgrund einer eigenen Mitteilung).

Sie hätten also leicht erkennen können, dass maßgebliche Änderungen nicht berücksichtigt worden sind. Besondere rechtliche Kenntnisse sind dafür nicht notwendig.
Zusätzlich, wenn z.B. angegeben wurde, die Hinweise nicht gelesen zu haben
Soweit Sie die Hinweise über die mögliche Rückforderung nicht gelesen und deshalb nicht zur Kenntnis genommen haben, haben Sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt.

Weiter mit
Auf schutzwürdiges Vertrauen können Sie sich somit nicht berufen.
Der Wohngeldbescheid vom Datum ist daher von Beginn an vollständig zurückzunehmen und das vom 01.01.JJJJ bis Datum gezahlte Wohngeld zurückzufordern.  

Darüber hinaus ist der ursprüngliche Wohngeldbescheid vom Datum ab dem Datum unwirksam geworden ist.

Bitte auswählen
Bei Transferleistungen
Gemäß § 28 Absatz 3 WoGG in Verbindung mit den §§ 7 und 8 WoGG wird ein Wohngeldbescheid vom Ersten eines Monats an unwirksam, wenn Transferleistungen ab dem Ersten eines Monats beantragt oder bezogen werden. Werden die  Transferleistungen nicht zum Ersten eines Monats beantragt oder bezogen, wird der Wohngeldbescheid vom Ersten des nächsten Monats an unwirksam.

oder bei einem Umzug
Gemäß § 28 Absatz 1 WoGG wird ein Wohngeldbescheid vom Ersten des Monats an unwirksam, in dem der Wohnraum, für den Wohngeld bewilligt ist, von keinem zu berücksichtigenden Haushaltsmitglied mehr genutzt wird; erfolgt die Nutzungsaufgabe nicht zum Ersten eines Monats, wird der Wohngeldbescheid vom Ersten des nächsten Monats an unwirksam. 

Insgesamt ergibt sich damit ab dem 01.01.JJJJ folgende Überzahlung:







Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.


Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn Unwirksamkeit wegen TL
Hinweis:
Vorsorglich möchte ich Sie noch darüber informieren, dass ein Wohngeldbescheid ab dem Zeitpunkt vollständig unwirksam wird, ab dem Transferleistungen beantragt worden sind. Dies gilt auch für den Fall, dass diese Leistungen tatsächlich nicht oder nur für einen kurzen Zeitraum oder auch nicht für alle Personen im Haushalt bewilligt werden sollten oder bereits bewilligt worden sind. Soweit dies zutrifft, kann Wohngeld nur dann erneut bewilligt werden, wenn Sie einen neuen Wohngeldantrag stellen. Eine rückwirkende Bewilligung von Wohngeld ist dabei möglich, wenn der Wohngeldantrag vor Ablauf des nächsten Monats gestellt wird, nachdem Ihnen dieser Bescheid zugegangen ist.       

Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn eine „Strafanzeige“ gestellt wird 
Hinweis:
Abschließend weise ich schon jetzt darauf hin, dass Sie gegen Ihre Mitteilungspflicht verstoßen haben, weil Sie mich über die maßgebliche Änderung nicht informiert haben. Ein solcher Verstoß gegen die Mitteilungspflichten ist grundsätzlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Dort wird geprüft, ob eine strafbare Handlung (Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch) vorliegt. Sofern die Staatsanwaltschaft anschließend von einer weiteren Verfolgung als Straftat absehen sollte, behalte ich mir vor, die Verletzung Ihrer Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 37 Absatz 1 Nr. 1 WoGG weiter zu verfolgen. 

Weiter mit
Anlagen

Merkblatt Verrechnung beifügen?



[bookmark: _Toc185337524]02 nach Umzug Neubescheid nicht zugestellt

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier:
Rückforderung von Wohngeld wegen Unwirksamkeit eines Wohngeldbescheides
Wohngeldnummer 111 100 XXXXXXX


Sehr geehrte XXXXXX

der Wohngeldbescheid vom Datum, mit dem ich Ihnen für die Zeit vom Datum bis Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXXX € bewilligt hatte, ist gemäß § 28 Absatz 1 WoGG ab dem Datum unwirksam geworden. 

Das nach Eintritt der Unwirksamkeit gezahlte Wohngeld von XXXXX € fordere ich daher gemäß § 50 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X analog von Ihnen zurück. 

Den überzahlten Betrag bitte ich unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 100 XXXXXX“ 

bis zum Datum auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Düsseldorf bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:

IBAN: DE08 1500 0000 0000 1234 56 


Begründung:
Mit dem Wohngeldbescheid vom Datum hatte ich Ihnen für Ihre Wohnung in XXXXXX, Straße und Hausnummer Wohngeld bewilligt.

Diese Wohnung haben Sie aufgegeben und sind am Datum in Ihre heutige Wohnung umgezogen.

Gemäß § 28 Absatz 1 WoGG wird ein Wohngeldbescheid vom Ersten des Monats an unwirksam, in dem der Wohnraum, für den Wohngeld bewilligt ist, von keinem zu berücksichtigenden Haushaltsmitglied mehr genutzt wird; erfolgt die Nutzungsaufgabe nicht zum Ersten eines Monats, wird der Wohngeldbescheid vom Ersten des nächsten Monats an unwirksam. 

Dies bedeutet, dass der Wohngeldbescheid vom Datum ab dem Datum unwirksam geworden ist. Der Anspruch auf die weitere Wohngeldzahlung entfällt ab diesem Zeitpunkt. 

Das für die Zeit ab dem Datum gezahlte Wohngeld haben Sie somit ohne Rechtsgrund erhalten.

In Ihrem besonderen Fall ist darüber hinaus ab dem Monat MM 20JJ ein gegenüber der ursprünglichen Bewilligung erhöhtes Wohngeld in Höhe von XXX € gezahlt worden. Die Erhöhung ergibt sich aus der automatisch erfolgten Neuberechnung des Wohngeldanspruches aus den zum 01.01.JJJJ in Kraft getretenen neuen Regelungen des WoGG.

Der Bescheid, mit dem Ihnen die Erhöhung mitgeteilt werden sollte, konnte wegen des zuvor erfolgten Umzuges nicht zugestellt werden. Damit ist auch der erhöhte Wohngeldbetrag ohne wirksamen Verwaltungsakt zu Unrecht geleistet worden.

Insgesamt ergibt sich damit folgende Überzahlung:










Soweit Leistungen ohne Verwaltungsakt (Wohngeldbescheid) zu Unrecht erbracht worden sind, sind sie zu erstatten (§ 50 Absatz 2 Satz 1 SGB X). Bei der Entscheidung über die Rückforderung gelten die §§ 45 und 48 SGB X gemäß § 50 Absatz 2 Satz 2 SGB X entsprechend.

Nach § 48 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 4 SGB X soll das zu Unrecht geleistete Wohngeld zurückgefordert werden, wenn die Betroffenen 

· einer durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung wesentlicher für sie nachteiliger Änderungen der Verhältnisse vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nachgekommen sind (Nr. 2) oder 
· wussten oder nicht wussten, weil sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schweren Maße verletzt haben, dass der sich aus dem Wohngeldbescheid ergebende Anspruch kraft Gesetzes ganz oder teilweise weggefallen ist (Nr. 4).

„Soll“ bedeutet in diesem Fall, dass zu Unrecht geleistetes Wohngeld in aller Regel zu erstatten ist und nur in einem atypischen Einzelfall von einer Rückforderung abgesehen werden kann.  

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen.

Es bedarf keiner besonders geschulten Einsichtsfähigkeit, um zu erkennen, dass Wohngeld nicht für Wohnraum weiter gewährt wird, der von keinem im Wohngeldbescheid berücksichtigten Haushaltsmitglied mehr benutzt wird.

Auf die Rechtsfolgen eines Umzuges und Ihre Verpflichtung, solche Änderungen unverzüglich anzuzeigen, wird in den Wohngeldanträgen und den Wohngeldbescheiden hingewiesen. Bei der Antragstellung auf Wohngeld haben Sie zudem versichert, dass Sie davon Kenntnis genommen haben.

Durch diese schriftlichen Hinweise war Ihnen also bekannt oder hätte bekannt sein müssen, dass der Wohngeldanspruch durch Ihren Umzug weggefallen ist. Besondere rechtliche Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Die vorgenannten Hinweise sind auch für juristisch ungeübte Personen verständlich. Soweit Sie von den Rechtsfolgen des Umzuges und Ihren Mitteilungspflichten keine Kenntnis genommen haben, obwohl Sie darüber informiert worden sind, ist dies grob fahrlässig unterblieben.

Die Voraussetzungen für eine Rückforderung des Wohngeldes sind damit erfüllt. Da ein Wohngeldbescheid nach dem Wortlaut des § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X rückwirkend vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an aufgehoben werden soll, die rückwirkende Aufhebung also der Regelfall ist, steht mir nur in atypischen Ausnahmefällen ein Ermessensspielraum zu. Ein solcher ist anzunehmen, wenn die Umstände des Einzelfalles im Hinblick auf die mit der rückwirkenden Aufhebung eines Wohngeldbescheides verbundenen Auswirkungen von den Tatbeständen des Satzes 2 Nr. 1 bis 4 bedeutsam abweichen.

Aus den folgenden 2 Möglichkeiten bitte eine auswählen:

Nr. 1 Anhörung ohne Äußerung
Vor der Rückforderung des Wohngeldes hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben sich jedoch nicht geäußert.
Nr. 2 Anhörung mit Äußerung
Vor der Rückforderung des Wohngeldes hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben im Rahmen des Anhörungsverfahrens geäußert, dass (hier bitte den Inhalt der Stellungnahme wiedergeben). 
Diese Einlassungen waren nicht geeignet, anders zu entscheiden.

Hier ggfs. speziell auf die Argumente der Stellungnahme zur Anhörung eingehen

Weiter mit
Eine Begründung für einen atypischen Ausnahmefall haben Sie weder vorgebracht noch vermag ich irgendwelche außergewöhnliche Umstände zu erkennen. Vielmehr handelt es sich vorliegend um einen Regelfall im Anwendungsbereich des § 48 SGB X. 

Das nach dem Datum gezahlte Wohngeld ist daher gemäß § 50 Absatz  2 SGB X von Ihnen zu erstatten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.

Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn eine „Strafanzeige“ gestellt wird 
Hinweis:
Abschließend weise ich schon jetzt darauf hin, dass Sie gegen Ihre Mitteilungspflicht verstoßen haben, weil Sie mich über die maßgebliche Änderung nicht informiert haben. Ein solcher Verstoß gegen die Mitteilungspflichten ist grundsätzlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Dort wird geprüft, ob eine strafbare Handlung (Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch) vorliegt. Sofern die Staatsanwaltschaft anschließend von einer weiteren Verfolgung als Straftat absehen sollte, behalte ich mir vor, die Verletzung Ihrer Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 37 Absatz 1 Nr. 1 WoGG weiter zu verfolgen. 

Weiter mit
Anlagen

Merkblatt Verrechnung beifügen?




[bookmark: _Toc185337525]02a  alter Bescheid erst ab 01.Januar unwirksam

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier:
Rückforderung von Wohngeld wegen Unwirksamkeit eines Wohngeldbescheides
Wohngeldnummer 111 100 XXXXXXX


Sehr geehrte XXXXXX

der Wohngeldbescheid vom Datum, mit dem ich Ihnen für die Zeit vom Datum bis Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXXX € bewilligt hatte, ist gemäß § 28 Absatz 1 WoGG ab dem Datum unwirksam geworden. 

Das nach Eintritt der Unwirksamkeit gezahlte Wohngeld von XXXXX € fordere ich daher gemäß § 50 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X analog von Ihnen zurück. 

Den überzahlten Betrag bitte ich unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 100 XXXXXX“ 

bis zum Datum auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Düsseldorf bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:

IBAN: DE08 1500 0000 0000 1234 56 


Begründung:
Mit dem Wohngeldbescheid vom Datum hatte ich Ihnen für Ihre Wohnung in XXXXXX, Straße und Hausnummer Wohngeld bewilligt.

Diese Wohnung haben Sie aufgegeben und sind am Datum in Ihre heutige Wohnung umgezogen.

Gemäß § 28 Absatz 1 WoGG wird ein Wohngeldbescheid vom Ersten des Monats an unwirksam, in dem der Wohnraum, für den Wohngeld bewilligt ist, von keinem zu berücksichtigenden Haushaltsmitglied mehr genutzt wird; erfolgt die Nutzungsaufgabe nicht zum Ersten eines Monats, wird der Wohngeldbescheid vom Ersten des nächsten Monats an unwirksam. 

Dies bedeutet, dass der Wohngeldbescheid vom Datum ab dem Datum unwirksam geworden ist. Der Anspruch auf die weitere Wohngeldzahlung entfällt ab diesem Zeitpunkt. 

Das für die Zeit ab dem Datum gezahlte Wohngeld haben Sie somit ohne Rechtsgrund erhalten.

In Ihrem besonderen Fall ist darüber hinaus ab dem Monat MM 20JJ ein gegenüber der ursprünglichen Bewilligung erhöhtes Wohngeld in Höhe von XXX Euro gezahlt worden. Die Erhöhung ergibt sich aus der automatisch erfolgten Neuberechnung des Wohngeldanspruches aus den zum 01.01.JJJJ in Kraft getretenen neuen Regelungen des WoGG.

Der Bescheid, mit dem Ihnen die Erhöhung mitgeteilt werden sollte, konnte wegen des zuvor erfolgten Umzuges nicht zugestellt werden. Damit ist der erhöhte Wohngeldbetrag ohne wirksamen Verwaltungsakt zu Unrecht geleistet worden.

Insgesamt ergibt sich damit folgende Überzahlung:







Soweit Leistungen ohne Verwaltungsakt (Wohngeldbescheid) zu Unrecht erbracht worden sind, sind sie zu erstatten (§ 50 Absatz 2 Satz 1 SGB X). Bei der Entscheidung über die Rückforderung gelten die §§ 45 und 48 SGB X gemäß § 50 Absatz 2 Satz 2 SGB X entsprechend.

Nach § 48 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 4 SGB X soll das zu Unrecht geleistete Wohngeld zurückgefordert werden, wenn die Betroffenen 

· einer durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung wesentlicher für sie nachteiliger Änderungen der Verhältnisse vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nachgekommen sind (Nr. 2) oder 
· wussten oder nicht wussten, weil sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schweren Maße verletzt haben, dass der sich aus dem Wohngeldbescheid ergebende Anspruch kraft Gesetzes ganz oder teilweise weggefallen ist (Nr. 4).

„Soll“ bedeutet in diesem Fall, dass zu Unrecht geleistetes Wohngeld in aller Regel zu erstatten ist und nur in einem atypischen Einzelfall von einer Rückforderung abgesehen werden kann.  

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen.

Es bedarf keiner besonders geschulten Einsichtsfähigkeit, um zu erkennen, dass Wohngeld nicht für Wohnraum weiter gewährt wird, der von keinem im Wohngeldbescheid berücksichtigten Haushaltsmitglied mehr benutzt wird.

Auf die Rechtsfolgen eines Umzuges und Ihre Verpflichtung, solche Änderungen unverzüglich anzuzeigen, wird in den Wohngeldanträgen und den Wohngeldbescheiden hingewiesen. Bei der Antragstellung auf Wohngeld haben Sie zudem versichert, dass Sie davon Kenntnis genommen haben.

Durch diese schriftlichen Hinweise war Ihnen also bekannt oder hätte bekannt sein müssen, dass der Wohngeldanspruch durch Ihren Umzug weggefallen ist. Besondere rechtliche Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Die vorgenannten Hinweise sind auch für juristisch ungeübte Personen verständlich. Soweit Sie von den Rechtsfolgen des Umzuges und Ihren Mitteilungspflichten keine Kenntnis genommen haben, obwohl Sie darüber informiert worden sind, ist dies grob fahrlässig unterblieben.

Die Voraussetzungen für eine Rückforderung des Wohngeldes sind damit erfüllt. Da ein Wohngeldbescheid nach dem Wortlaut des § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X rückwirkend vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an aufgehoben werden soll, die rückwirkende Aufhebung also der Regelfall ist, steht mir nur in atypischen Ausnahmefällen ein Ermessensspielraum zu. Ein solcher ist anzunehmen, wenn die Umstände des Einzelfalles im Hinblick auf die mit der rückwirkenden Aufhebung eines Wohngeldbescheides verbundenen Auswirkungen von den Tatbeständen des Satzes 2 Nr. 1 bis 4 bedeutsam abweichen.

Aus den folgenden 2 Möglichkeiten bitte eine auswählen:

Nr. 1 Anhörung ohne Äußerung
Vor der Rückforderung des Wohngeldes hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben sich jedoch nicht geäußert.
Nr. 2 Anhörung mit Äußerung
Vor der Rückforderung des Wohngeldes hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben im Rahmen des Anhörungsverfahrens geäußert, dass (hier bitte den Inhalt der Stellungnahme wiedergeben). 
Diese Einlassungen waren nicht geeignet, anders zu entscheiden.

Hier ggfs. speziell auf die Argumente der Stellungnahme zur Anhörung eingehen

Weiter mit
Eine Begründung für einen atypischen Ausnahmefall haben Sie weder vorgebracht noch vermag ich irgendwelche außergewöhnliche Umstände zu erkennen. Vielmehr handelt es sich vorliegend um einen Regelfall im Anwendungsbereich des § 48 SGB X. 

Das nach dem 01.01.JJJJ gezahlte Wohngeld ist daher gemäß § 50 Absatz 2 SGB X von Ihnen zu erstatten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.

Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn eine „Strafanzeige“ gestellt wird 
Hinweis:
Abschließend weise ich schon jetzt darauf hin, dass Sie gegen Ihre Mitteilungspflicht verstoßen haben, weil Sie mich über die maßgebliche Änderung nicht informiert haben. Ein solcher Verstoß gegen die Mitteilungspflichten ist grundsätzlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Dort wird geprüft, ob eine strafbare Handlung (Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch) vorliegt. Sofern die Staatsanwaltschaft anschließend von einer weiteren Verfolgung als Straftat absehen sollte, behalte ich mir vor, die Verletzung Ihrer Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 37 Absatz 1 Nr. 1 WoGG weiter zu verfolgen. 

Weiter mit
Anlagen

Merkblatt Verrechnung beifügen?





[bookmark: _Toc185337526]03   Minderung des ursprünglichen Bescheides


Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier: 
Rücknahme und Aufhebung von Wohngeldbescheiden sowie Rückforderung von zu viel gezahltem Wohngeld
Wohngeldnummer 111 100 XXXXXXXX


Sehr geehrte

der Wohngeldbescheid vom Datum mit der Wohngeldbewilligung vom 01.01.JJJJ bis Datum wird ab dem 01.01.JJJJ gemäß § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) zurückgenommen. 

Der dadurch erneut wirksam gewordene Wohngeldbescheid vom Datum (bewilligtes Wohngeld vom Datum bis Datum in Höhe von XXXX €) wird nach § 27 Absatz 2 WoGG ab dem Datum aufgehoben.

Hierdurch wird Ihnen

· für die Zeit vom Datum bis 31.12.JJJJ der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € entzogen und in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 1). 

· für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € entzogen und in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 2). 
Gleichzeitig fordere ich das dadurch überzahlte Wohngeld von XXXX € gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zurück.

Falls vollständig mit künftigem Wohngeld aufgerechnet werden kann 
Diesen Betrag werde ich vollständig gemäß beiliegendem Bescheid mit Ihren laufenden Wohngeldansprüchen gemäß § 29 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) aufrechnen. Die Rückforderung wird dadurch ausgeglichen.

Wenn trotz Aufrechnung noch eine Rückforderung verbleibt 
Diesen Betrag werde ich gemäß beiliegendem Bescheid mit Ihren laufenden Wohngeldansprüchen gemäß § 29 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) teilweise aufrechnen. 

Dadurch ergibt sich folgende Rückforderung:








Bei offener Rückforderung generell weiter mit
Den überzahlten Betrag bitte ich unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 100 XXXXXX“ 

bis zum Datum auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Düsseldorf bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:

IBAN: DE08 1500 0000 0000 1234 56 

Falls zusätzlich auch eine Aufrechnung mit laufendem Wohngeld in Betracht kommt und noch keine Anhörung zur Aufrechnung erfolgt ist
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, den zurückgeforderten Betrag bis zum genannten Zahlungstermin in einer Summe zu erstatten.

Unabhängig davon erhalten Sie künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von (voraussichtlich) XXXXX € monatlich.

Soweit Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, beabsichtige ich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz). Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.


Begründung:
Ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.

Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden.  

Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  

Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 

Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:

Sachverhalt darstellen
Bitte auswählen
1a. Einkommen um mehr als 15% höher 
●	Das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes hat sich ab dem Datum durch XXXXXXXX um mehr als 15 % erhöht.

1b. Zuzug eines Haushaltsmitgliedes mit entsprechend hohem Einkommen
●	Am Datum ist (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erzielt eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.

1c. Zuzug mehrerer Haushaltsmitglieder mit entsprechend hohem Einkommen
●	Am Datum sind (Name angeben) und (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Diese neuen Haushaltsmitglieder erzielen ein eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.

2. Verringerung der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 
●	Am Datum ist / sind Name oder Namen  angeben aus Ihrer Wohnung ausgezogen. Dadurch hat sich die Anzahl der bei der Ermittlung Ihres Wohngeldes zu berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert.

3a.  Verringerung Miete/Belastung 
●	Ihre Miete / Belastung hat sich ab dem Datum um mehr als 15 % verringert.

3b. Zuzug eines vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitgliedes 
●	Am Datum ist Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erhält Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und ist damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (und nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.

3c. Zuzug mehrerer vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitglieder
●	Am Datum sind Name angeben und Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Diese „neuen“ Haushaltsmitglieder erhalten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und  sind damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.

Weiter mit
Dadurch wurde Ihnen ein Wohngeld gewährt, das Ihnen nicht zugestanden hat. 
Grundsätzlich können Sie zwar darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums bei dem festgesetzten Wohngeldanspruch bleibt. Rechtswidrige Bescheide können jedoch zurückgenommen werden, wenn dieser Vertrauensschutz nicht besteht. 

Unter welchen Voraussetzungen ein rechtswidriger begünstigender Wohngeldbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden darf, ist in § 45 SGB X geregelt. 

Bei der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides ist Ihr Interesse am Bestand des Wohngeldbescheides einerseits und das öffentliche Interesse an dessen Rücknahme andererseits, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist Ihr Vertrauen auf die Wohngeldgewährung zu berücksichtigen, wenn Sie das Wohngeld verbraucht haben oder wenn Sie eine Vermögensdisposition getroffen haben, die Sie nicht oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen könnten. 

Auf Vertrauen können Sie sich jedoch nicht berufen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X vorliegen. Danach ist der Vertrauensschutz auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes ausgeschlossen, wenn Sie die Rechtswidrigkeit des Wohngeldbescheides kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten.
Für die Rücknahme eines Wohngeldbescheides reicht also bereits eine grobe Fahrlässigkeit aus; Vorsatz ist keine Voraussetzung.

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen. Dabei ist das Maß der Fahrlässigkeit insbesondere nach der persönlichen Urteils- und Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen der beteiligten Person sowie den besonderen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. 

Bitte auswählen
Vor der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides vom Datum und der Neuberechnung des Wohngeldes nach § 27 Absatz 2 WoGG hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben sich jedoch nicht geäußert. Es sind darüber hinaus auch keine weiteren Gründe zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass Ihnen die fehlerhafte und damit rechtswidrige Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ nicht bewusst war und eine Rückforderung nachfolgen kann, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert.

oder 

Vor der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides vom Datum und der Neuberechnung des Wohngeldes nach § 27 Absatz 2 WoGG hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am  Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. In Ihrer Stellungnahme tragen Sie vor, dass (hier bitte den Inhalt der Stellungnahme wiedergeben). Diese Einlassungen waren nicht geeignet, anders zu entscheiden. Sie haben keine plausiblen Gründe vorgetragen, dass Ihnen die fehlerhafte und damit rechtswidrige Wohngeldbewilligung ab dem Datum nicht bewusst war und eine Rückforderung nachfolgen kann, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert.
Hier ggfs. speziell auf die Argumente der Stellungnahme zur Anhörung eingehen und bewerten, warum zumindest grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

In dem Wohngeldbescheid vom Datum für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind Sie auf die besonderen Entscheidungsgrundlagen der von Amts wegen erfolgten automatisierten Neuberechnung hingewiesen worden, insbesondere darauf, dass bei einer vorher eingetretenen maßgeblichen Änderung der Verhältnisse, wie z.B. einer Erhöhung des Einkommens, Verringerung der Kosten der Unterkunft oder Auszug von Haushaltsmitgliedern, eine Entscheidung über eine Neuberechnung nach § 27 WoGG noch nachfolgen kann und überzahltes Wohngeld dann zurückgefordert wird, wobei der Zeitpunkt der Neuberechnung auch vor dem 01.01.JJJJ liegen kann.

Zudem sind Sie auch darüber informiert worden, dass eine Entscheidung über die Rücknahme des automatisiert erstellten Bescheides wegen Rechtswidrigkeit auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt waren.

Sie hätten also leicht erkennen können, dass maßgebliche Änderungen nicht berücksichtigt worden sind. Durch die o.a. Hinweise war Ihnen somit bekannt oder hätte Ihnen zumindest bekannt sein müssen, dass die Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ durch die bereits eingetretenen Änderungen fehlerhaft ist und daher eine Rückforderung nachfolgt, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert. 

Zusätzlich, wenn z.B. angegeben wurde, die Hinweise nicht gelesen zu haben
Soweit Sie die Hinweise über die mögliche Rückforderung nicht gelesen und deshalb nicht zur Kenntnis genommen haben, haben Sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt.

Weiter mit
Auf schutzwürdiges Vertrauen können Sie sich somit nicht berufen.
Den Wohngeldbescheid vom Datum nehme ich daher von Beginn an auf Grundlage des § 45 SGB X zurück. 

Der bisherige Wohngeldbewilligungsbescheid vom Datum (Wohngeld in Höhe von XXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum) wird durch diese Rücknahme wieder wirksam. 

Die dieser Wohngeldbewilligung zugrunde liegenden Verhältnisse haben sich vom Datum an im Sinne des § 27 Absatz 2 WoGG für einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten erheblich geändert.

Bitte auswählen 
Einkommenserhöhung
Soweit sich das Gesamteinkommen um mehr als 15 %  erhöht hat, ist gemäß § 27 Abs.2 Nr. 3 WoGG über eine Wohngeldleistung von Amts wegen neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt. Dies gilt vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an, wenn die Änderung am Ersten eines Monats eintritt; Änderungen im Laufe eines Monats werden zum nächsten Ersten eines Monats berücksichtigt. Als Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse gilt der Beginn des Zeitraums, für den das erhöhte Einkommen bezogen wird (§ 27 Absatz 2 Satz 2 WoGG).
Das Einkommen hat sich ab dem Datum um mehr als 15 % erhöht (siehe beigefügte Gegenüberstellung der Einnahmen). 

oder Miete verringert
Soweit sich die zu berücksichtigende Miete / Belastung um mehr als 15 %  verringert, ist gemäß § 27 Absatz 2 Nr. 2 WoGG über eine Wohngeldleistung von Amts wegen neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt. Dies gilt vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an, wenn die Änderung am Ersten eines Monats eintritt; Änderungen im Laufe eines Monats werden zum nächsten Ersten eines Monats berücksichtigt. Als Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse gilt der Beginn des Zeitraums, für den sich die zu berücksichtigende Miete / Belastung abzüglich der Beträge für Heizkosten um mehr als 15 % verringert (§ 27 Absatz 2 Satz 2 WoGG). 

Ihre Miete / Belastung hat sich ab dem Datum um mehr als 15 % verringert (siehe beigefügte Gegenüberstellung der maßgeblichen Miete).

oder Anzahl Haushaltsmitglieder verringert
Soweit sich die Anzahl der berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert, ist gemäß § 27 Absatz 2 Nr. 1 des WoGG über die Wohngeldleistung von Amts wegen neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt. Dies gilt vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an, wenn die Änderung am Ersten eines Monats eintritt; Änderungen im Laufe eines Monats werden zum nächsten Ersten eines Monats berücksichtigt. Als Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse gilt der Tag nach dem Auszug (§ 27 Absatz 2 Satz 2 WoGG). 

Durch den Auszug von XXXX am Datum hat sich die Anzahl der in dem Wohngeldbescheid berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert.

Weiter mit 
Über Ihren ursprünglichen Wohngeldanspruch ist daher ab dem Datum neu zu entscheiden.

Nach § 27 Absatz 2 WoGG bin ich aufgrund der eingetretenen Änderungen - ohne dass mir insoweit Ermessen eingeräumt ist - kraft Gesetzes verpflichtet, über die Wohngeldbewilligung neu zu entscheiden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie sich auf Vertrauensschutz berufen können,denn eine Einschränkung meiner Befugnis (und Verpflichtung), über die Wohngeldbewilligung unter Vertrauensschutzgesichtspunkten neu zu entscheiden, sieht die Regelung des § 27 Absatz 2 WoGG nicht vor.

Das zu Unrecht gezahlte Wohngeld ist gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zu erstatten. Die Regelung des § 50 Absatz 1 SGB X sieht vor, dass bereits erbrachte Leistungen zu erstatten sind, soweit ein Wohngeldbescheid aufgehoben worden ist.

Ich habe Ihr Wohngeld neu berechnet. Nach den beiliegenden Anlagen ergibt sich folgende Überzahlung:










Wohngeldbescheide mit detaillierten Wohngeldberechnungen werden Ihnen noch Mitte / Anfang Monat/Jahr benennen übersandt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.

Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn eine „Strafanzeige“ gestellt wird 
Hinweis:
Abschließend weise ich schon jetzt darauf hin, dass Sie gegen Ihre Mitteilungspflicht verstoßen haben, weil Sie mich über die maßgebliche Änderung nicht informiert haben. Ein solcher Verstoß gegen die Mitteilungspflichten ist grundsätzlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Dort wird geprüft, ob eine strafbare Handlung (Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch) vorliegt. Sofern die Staatsanwaltschaft anschließend von einer weiteren Verfolgung als Straftat absehen sollte, behalte ich mir vor, die Verletzung Ihrer Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 37 Absatz 1 Nr. 1 WoGG weiter zu verfolgen. 

Weiter mit
Anlagen

Merkblatt Verrechnung beifügen?






[bookmark: _Toc185337527]03a  alter Bescheid erst ab 01.Januar zu mindern


Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier: 
Rücknahme und Aufhebung von Wohngeldbescheiden sowie Rückforderung von zu viel gezahltem Wohngeld
Wohngeldnummer 111 100 XXXXXXXX


Sehr geehrte

der Wohngeldbescheid vom Datum mit der Wohngeldbewilligung vom 01.01.JJJJ bis Datum wird ab dem 01.01.JJJJ gemäß § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) zurückgenommen. 

Der dadurch erneut wirksam gewordene Wohngeldbescheid vom Datum (bewilligtes Wohngeld vom Datum bis Datum in Höhe von XXXX €) wird nach § 27 Absatz 2 WoGG ab dem 01.01.JJJJ aufgehoben.

Hierdurch wird Ihnen

· für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € entzogen und in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 1). 
Gleichzeitig fordere ich das dadurch überzahlte Wohngeld von XXXX € gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zurück.

Falls vollständig mit künftigem Wohngeld aufgerechnet werden kann 
Diesen Betrag werde ich vollständig gemäß beiliegendem Bescheid mit Ihren laufenden Wohngeldansprüchen gemäß § 29 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) aufrechnen. Die Rückforderung wird dadurch ausgeglichen.

Wenn trotz Aufrechnung noch eine Rückforderung verbleibt 
Diesen Betrag werde ich gemäß beiliegendem Bescheid mit Ihren laufenden Wohngeldansprüchen gemäß § 29 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) teilweise aufrechnen. 

Dadurch ergibt sich folgende Rückforderung:








Bei offener Rückforderung generell weiter mit
Den überzahlten Betrag bitte ich unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 100 XXXXXX“ 

bis zum Datum auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Düsseldorf bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:

IBAN: DE08 1500 0000 0000 1234 56 

Falls zusätzlich auch eine Aufrechnung mit laufendem Wohngeld in Betracht kommt und noch keine Anhörung zur Aufrechnung erfolgt ist
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, den zurückgeforderten Betrag bis zum genannten Zahlungstermin in einer Summe zu erstatten.

Unabhängig davon erhalten Sie künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von (voraussichtlich) XXXXX € monatlich.

Soweit Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, beabsichtige ich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz). Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.


Begründung:
Ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.

Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden. 

Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  

Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 

Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:

Sachverhalt darstellen
Bitte auswählen
1a. Einkommen um mehr als 15% höher 
●	Das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes hat sich ab dem Datum durch XXXXXXXX um mehr als 15 % erhöht.

1b. Zuzug eines Haushaltsmitgliedes mit entsprechend hohem Einkommen
●	Am Datum ist (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erzielt eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.

1c. Zuzug mehrerer Haushaltsmitglieder mit entsprechend hohem Einkommen
●	Am Datum sind (Name angeben) und (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Diese neuen Haushaltsmitglieder erzielen ein eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.

2. Verringerung der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 
●	Am Datum ist / sind Name oder Namen  angeben aus Ihrer Wohnung ausgezogen. Dadurch hat sich die Anzahl der bei der Ermittlung Ihres Wohngeldes zu berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert.

3a.  Verringerung Miete/Belastung 
●	Ihre Miete / Belastung hat sich ab dem Datum um mehr als 15 % verringert.

3b. Zuzug eines vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitgliedes 
●	Am Datum ist Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erhält Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und ist damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (und nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.

3c. Zuzug mehrerer vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitglieder
●	Am Datum sind Name angeben und Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Diese „neuen“ Haushaltsmitglieder erhalten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und  sind damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.

Weiter mit
Dadurch wurde Ihnen ein Wohngeld gewährt, das Ihnen nicht zugestanden hat. 
Grundsätzlich können Sie zwar darauf vertrauen, dass es bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums bei dem festgesetzten Wohngeldanspruch bleibt. Rechtswidrige Bescheide können jedoch zurückgenommen werden, wenn dieser Vertrauensschutz nicht besteht. 

Unter welchen Voraussetzungen ein rechtswidriger begünstigender Wohngeldbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden darf, ist in § 45 SGB X geregelt. 

Bei der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides ist Ihr Interesse am Bestand des Wohngeldbescheides einerseits und das öffentliche Interesse an dessen Rücknahme andererseits, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist Ihr Vertrauen auf die Wohngeldgewährung zu berücksichtigen, wenn Sie das Wohngeld verbraucht haben oder wenn Sie eine Vermögensdisposition getroffen haben, die Sie nicht oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen könnten. 

Auf Vertrauen können Sie sich jedoch nicht berufen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X vorliegen. Danach ist der Vertrauensschutz auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes ausgeschlossen, wenn Sie die Rechtswidrigkeit des Wohngeldbescheides kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannten.

Für die Rücknahme eines Wohngeldbescheides reicht also bereits eine grobe Fahrlässigkeit aus; Vorsatz ist keine Voraussetzung.

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen. Dabei ist das Maß der Fahrlässigkeit insbesondere nach der persönlichen Urteils- und Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen der beteiligten Person sowie den besonderen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. 

Bitte auswählen
Vor der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides vom Datum und der Neuberechnung des Wohngeldes nach § 27 Absatz 2 WoGG hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben sich jedoch nicht geäußert. Es sind darüber hinaus auch keine weiteren Gründe zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass Ihnen die fehlerhafte und damit rechtswidrige Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJnicht bewusst war und eine Rückforderung nachfolgen kann, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert.

oder 

Vor der Entscheidung über die Rücknahme des Wohngeldbescheides vom Datum und der Neuberechnung des Wohngeldes nach § 27 Absatz 2 WoGG hatte ich Sie mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am  Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. In Ihrer Stellungnahme tragen Sie vor, dass (hier bitte den Inhalt der Stellungnahme wiedergeben). Diese Einlassungen waren nicht geeignet, anders zu entscheiden. Sie haben keine plausiblen Gründe vorgetragen, dass Ihnen die fehlerhafte und damit rechtswidrige Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ nicht bewusst war und eine Rückforderung nachfolgen kann, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert.
Hier ggfs. speziell auf die Argumente der Stellungnahme zur Anhörung eingehen und bewerten, warum zumindest grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

In dem Wohngeldbescheid vom Datum für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind Sie auf die besonderen Entscheidungsgrundlagen der von Amts wegen erfolgten automatisierten Neuberechnung hingewiesen worden, insbesondere darauf, dass bei einer vorher eingetretenen maßgeblichen Änderung der Verhältnisse, wie z.B. einer Erhöhung des Einkommens, Verringerung der Kosten der Unterkunft oder Auszug von Haushaltsmitgliedern, eine Entscheidung über eine Neuberechnung nach § 27 WoGG noch nachfolgen kann und überzahltes Wohngeld dann zurückgefordert wird, wobei der Zeitpunkt der Neuberechnung auch vor dem 01.01.JJJJ liegen kann.

Zudem sind Sie auch darüber informiert worden, dass eine Entscheidung über die Rücknahme des automatisiert erstellten Bescheides wegen Rechtswidrigkeit auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt waren.

Sie hätten also leicht erkennen können, dass maßgebliche Änderungen nicht berücksichtigt worden sind. Durch die o.a. Hinweise war Ihnen somit bekannt oder hätte Ihnen zumindest bekannt sein müssen, dass die Wohngeldbewilligung ab dem 01.01.JJJJ durch die bereits eingetretenen Änderungen fehlerhaft ist und daher eine Rückforderung nachfolgt, wenn das Wohngeld wegfällt oder sich verringert. 

Zusätzlich, wenn z.B. angegeben wurde, die Hinweise nicht gelesen zu haben
Soweit Sie die Hinweise über die mögliche Rückforderung nicht gelesen und deshalb nicht zur Kenntnis genommen haben, haben Sie die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt.

Weiter mit
Auf schutzwürdiges Vertrauen können Sie sich somit nicht berufen.
Den Wohngeldbescheid vom Datum nehme ich daher von Beginn an auf Grundlage des § 45 SGB X zurück. 

Der bisherige Wohngeldbewilligungsbescheid vom Datum (Wohngeld in Höhe von XXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum) wird durch diese Rücknahme wieder wirksam. 

Die dieser Wohngeldbewilligung zugrunde liegenden Verhältnisse haben sich vom Datum an im Sinne des § 27 Absatz 2 WoGG für einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten erheblich geändert.

Bitte auswählen 
Einkommenserhöhung
Soweit sich das Gesamteinkommen um mehr als 15 %  erhöht hat, ist gemäß § 27 Abs.2 Nr. 3 WoGG über eine Wohngeldleistung von Amts wegen neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt. Dies gilt vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an, wenn die Änderung am Ersten eines Monats eintritt; Änderungen im Laufe eines Monats werden zum nächsten Ersten eines Monats berücksichtigt. Als Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse gilt der Beginn des Zeitraums, für den das erhöhte Einkommen bezogen wird (§ 27 Absatz 2 Satz 2 WoGG).
Das Einkommen hat sich ab dem Datum um mehr als 15 % erhöht (siehe beigefügte Gegenüberstellung der Einnahmen). 

oder Miete verringert
Soweit sich die zu berücksichtigende Miete / Belastung um mehr als 15 %  verringert, ist gemäß § 27 Absatz 2 Nr. 2 WoGG über eine Wohngeldleistung von Amts wegen neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt. Dies gilt vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an, wenn die Änderung am Ersten eines Monats eintritt; Änderungen im Laufe eines Monats werden zum nächsten Ersten eines Monats berücksichtigt. Als Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse gilt der Beginn des Zeitraums, für den sich die zu berücksichtigende Miete / Belastung abzüglich der Beträge für Heizkosten um mehr als 15 % verringert (§ 27 Absatz 2 Satz 2 WoGG). 

Ihre Miete / Belastung hat sich ab dem Datum um mehr als 15 % verringert (siehe beigefügte Gegenüberstellung der maßgeblichen Miete).

oder Anzahl Haushaltsmitglieder verringert
Soweit sich die Anzahl der berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert, ist gemäß § 27 Absatz 2 Nr. 1 des WoGG über die Wohngeldleistung von Amts wegen neu zu entscheiden, wenn dies zu einem Wegfall oder zu einer Verringerung des Wohngeldes führt. Dies gilt vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an, wenn die Änderung am Ersten eines Monats eintritt; Änderungen im Laufe eines Monats werden zum nächsten Ersten eines Monats berücksichtigt. Als Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse gilt der Tag nach dem Auszug (§ 27 Absatz 2 Satz 2 WoGG). 

Durch den Auszug von XXXX am Datum hat sich die Anzahl der in dem Wohngeldbescheid berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert.

Weiter mit 
Über Ihren ursprünglichen Wohngeldanspruch ist daher ab dem 01.01.JJJJ neu zu entscheiden.

Nach § 27 Absatz 2 WoGG bin ich aufgrund der eingetretenen Änderungen - ohne dass mir insoweit Ermessen eingeräumt ist - kraft Gesetzes verpflichtet, über die Wohngeldbewilligung neu zu entscheiden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie sich auf Vertrauensschutz berufen können,denn eine Einschränkung meiner Befugnis (und Verpflichtung), über die Wohngeldbewilligung unter Vertrauensschutzgesichtspunkten neu zu entscheiden, sieht die Regelung des § 27 Absatz 2 WoGG nicht vor.

Das zu Unrecht gezahlte Wohngeld ist gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zu erstatten. Die Regelung des § 50 Absatz 1 SGB X sieht vor, dass bereits erbrachte Leistungen zu erstatten sind, soweit ein Wohngeldbescheid aufgehoben worden ist.

Ich habe Ihr Wohngeld neu berechnet. Nach der als Anlage 1 beigefügten Berechnung ergibt sich ab diesem Zeitpunkt ein verminderter Anspruch auf Wohngeld in Höhe von XXXXXX € monatlich / kein Wohngeldanspruch mehr.

Ein Wohngeldbescheid mit einer detaillierten Wohngeldberechnung wird Ihnen noch Mitte / Anfang Monat/Jahr benennen übersandt.


Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.

Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn eine „Strafanzeige“ gestellt wird 
Hinweis:
Abschließend weise ich schon jetzt darauf hin, dass Sie gegen Ihre Mitteilungspflicht verstoßen haben, weil Sie mich über die maßgebliche Änderung nicht informiert haben. Ein solcher Verstoß gegen die Mitteilungspflichten ist grundsätzlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Dort wird geprüft, ob eine strafbare Handlung (Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch) vorliegt. Sofern die Staatsanwaltschaft anschließend von einer weiteren Verfolgung als Straftat absehen sollte, behalte ich mir vor, die Verletzung Ihrer Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 37 Absatz 1 Nr. 1 WoGG weiter zu verfolgen. 

Weiter mit
Anlagen
Merkblatt Verrechnung beifügen?

[bookmark: _Toc185337528]04  bei falschen Antragsangaben


Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier: 
Rücknahme von Wohngeldbescheiden nach §45 Zehntes Sozialgesetzbuch (SGB X) und Rückforderung von zu viel gezahltem Wohngeld nach § 50 SGB X
Wohngeldnummer 111 100 XXXXXXXX


Sehr geehrte XXXXXX

der Wohngeldbescheid vom Datum mit der Wohngeldbewilligung vom 01.01.JJJJ bis Datum wird ab dem 01.01.JJJJ gemäß § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X zurückgenommen. 

Der dadurch erneut wirksam gewordene Wohngeldbescheid vom Datum (bewilligtes Wohngeld vom Datum bis Datum in Höhe von XXXX €) wird ebenfalls nach § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X ab dem Datum zurückgenommen.

Hierdurch wird Ihnen

· für die Zeit vom Datum bis 31.12.JJJJ der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € entzogen und in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 1). 
9. 
· für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € entzogen und in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 2).
Gleichzeitig fordere ich das dadurch überzahlte Wohngeld von XXXXXXX € gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zurück.

Falls vollständig mit künftigem Wohngeld aufgerechnet werden kann 
Diesen Betrag werde ich vollständig gemäß beiliegendem Bescheid mit Ihren laufenden Wohngeldansprüchen gemäß § 29 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) aufrechnen. Die Rückforderung wird dadurch ausgeglichen.

Wenn trotz Aufrechnung noch eine Rückforderung verbleibt 
Diesen Betrag werde ich gemäß beiliegendem Bescheid mit Ihren laufenden Wohngeldansprüchen gemäß § 29 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) teilweise aufrechnen. 

Dadurch ergibt sich folgende Rückforderung:








Bei offener Rückforderung generell weiter mit
Den überzahlten Betrag bitte ich unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 100 XXXXXX“ 

bis zum Datum auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Düsseldorf bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:

IBAN: DE08 1500 0000 0000 1234 56 

Falls zusätzlich auch eine Aufrechnung mit laufendem Wohngeld in Betracht kommt und noch keine Anhörung zur Aufrechnung erfolgt ist
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, den zurückgeforderten Betrag bis zum genannten Zahlungstermin in einer Summe zu erstatten.

Unabhängig davon erhalten Sie künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von (voraussichtlich) XXXXX € monatlich.

Soweit Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, beabsichtige ich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz). Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.

Begründung:
Ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.

Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden. 

Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  

Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 

Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:

Bitte auswählen
●	Ihr Haushalt Leistungen nach dem SGB II / SGB XII bezieht.

●	XXXXX Leistungen nach dem SGB II / SGB XII bezieht.

●	XXXXX Arbeitseinkommen aus einer geringfügigen Beschäftigung erzielt. 

●	XXXXX Arbeitseinkommen aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erzielt. 

●	XXXXX Einkommen aus einer Rente / Zusatzrente bezieht.

●	XXXXXXXX Zinseinkünfte erzielt

●	XXXXXXXX und XXXXXXXX Zinseinkünfte erzielen.

●	XXXXXXXX

Dies hatten Sie in Ihrem Wohngeldantrag vom Datum nicht angegeben.
Ich habe erst am Datum durch einen Datenabgleich nach § 33 Abs. 2 WoGG /  Ihren Wohngeldantrag vom Datum / (oder anderes, bitte benennen) davon erfahren, dass XXXXXX.

Deshalb bin ich bei der Entscheidung über Ihren Wohngeldanspruch von einem falschen Sachverhalt  ausgegangen und habe Ihnen ein Wohngeld bewilligt und ausgezahlt, das Ihnen nicht zugestanden hat.

Grundlage für die Berechnung des Wohngeldanspruches sind die Angaben in den Wohngeldanträgen u.a. über die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, über die Höhe der Kosten für die Unterkunft sowie über das im Bewilligungszeitraum zu erwartende Einkommen aller in der Wohnung lebenden Personen. 

Bei der Antragstellung auf Wohngeld haben Sie insbesondere versichert, dass

●	alle Angaben im Antrag richtig und vollständig sind und

●	die im Antrag aufgeführten Personen keine weiteren als die angegebenen  Einkünfte - auch nicht aus gelegentlichen Nebentätigkeiten - erzielen. 

Ein Antragsteller / Eine Antragstellerin von Sozialleistungen – wie z.B. Wohngeld – muss alle Tatsachen angeben, die für die Leistung erheblich sind (§ 23 Absatz 3 WoGG; § 60 Absatz 1 Nr. 1 SGB I). Sie sind daher verpflichtet, bei der Antragstellung auf Wohngeld vollständige und richtige Angaben zu machen. Dazu gehört, auch XXXXXX anzugeben.

Auf Ihre Auskunftspflicht nach § 23 WoGG und § 60 SGB I wird in jedem Wohngeldantrag hingewiesen; davon haben Sie auch ausdrücklich Kenntnis genommen.

Unter Berücksichtigung dieser Aufklärung bedarf es keiner besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten, um zu wissen, dass XXXXbitte verschwiegene Tatsachen angebenXXXX anzugeben sind. Die Hinweise in den Antragsformularen sind eindeutig und auch für rechtlich ungeübte Personen deutlich erkennbar. 

Unter welchen Voraussetzungen ein rechtswidriger begünstigender Wohngeldbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden darf, ist in § 45 SGB X geregelt. 

Bei der Entscheidung über die Rücknahme eines Wohngeldbescheides ist Ihr Interesse am Bestand des Wohngeldbescheides einerseits und das öffentliche Interesse an dessen Rücknahme andererseits, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist Ihr Vertrauen auf die Wohngeldgewährung zu berücksichtigen, wenn Sie das Wohngeld verbraucht haben oder wenn Sie eine Vermögensdisposition getroffen haben, die Sie nicht oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen könnten. Darauf können Sie sich jedoch nicht berufen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X vorliegen.

Nach § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X ist der Vertrauensschutz auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes ausgeschlossen, wenn ein Wohngeldbescheid auf Angaben beruht, die eine begünstigte Person vorsätzlich oder grob fahrlässig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht hat. 

Für die Rücknahme eines Wohngeldbescheides reicht also bereits eine grobe Fahrlässigkeit aus; Vorsatz ist keine Voraussetzung.

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen. Dabei ist das Maß der Fahrlässigkeit insbesondere nach der persönlichen Urteils- und Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen der beteiligten Person sowie den besonderen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. 

Die o.g. Voraussetzungen sind grundsätzlich erfüllt, da Sie - wie vorstehend ausgeführt - trotz der entsprechenden Hinweise und Informationen in den Wohngeldanträgen und Wohngeldbescheiden Ihren Aufklärungspflichten zumindest grob fahrlässig zu keinem Zeitpunkt nachgekommen sind. 

Insbesondere sind Sie auch vorab darüber informiert worden, dass - bei Rechtswidrigkeit - die automatisierte neue Wohngeldbewilligung unter den Voraussetzungen des § 45 SGB X zurückgenommen werden kann und überzahltes Wohngeld zurückgefordert wird und dass eine Rücknahme sogar dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt gewesen sein sollten.

Bitte auswählen
Vor der Entscheidung über die Rücknahme hatte ich Sie hierzu mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben sich jedoch nicht geäußert. Es sind auch darüber hinaus keine weiteren Gründe zu erkennen, die Ihre falschen bzw. unvollständigen Angaben rechtfertigen könnten.

oder 

Vor der Entscheidung über die Rücknahme hatte ich Sie hierzu mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am  Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. In Ihrer Stellungnahme tragen Sie vor, dass (hier bitte den Inhalt der Stellungnahme wiedergeben). Diese Einlassungen waren nicht geeignet, anders zu entscheiden. Sie haben keine plausiblen Gründe vorgetragen, die Ihre falschen bzw. unvollständigen Angaben rechtfertigen könnten. 

Hier ggfs. speziell auf die Argumente der Stellungnahme zur Anhörung eingehen und bewerten, warum zumindest grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Es ist kein rechtliches Wissen erforderlich, um Ihre Einkünfte vollständig anzugeben. Eine grobe Fahrlässigkeit liegt insofern vor, als Sie Ihre Verpflichtung, auch die  (z.B. Art des nicht angegebenen Einkommens benennen) anzugeben, aus dem jeweiligen Wohngeldantrag und den Hinweisen und Erläuterungen kennen mussten. Soweit Sie dies nicht zur Kenntnis genommen haben, haben Sie entsprechend der vorstehenden Ausführungen zu Ihrem Verhalten in diesem Fall zumindest grob fahrlässig gehandelt und sind durch den fehlenden Hinweis auf die (z.B. Art des nicht angegebenen Einkommens benennen) dafür verantwortlich, dass die Wohngeldbescheide fehlerhaft und damit rechtswidrig sind. 

Bei der Vorschrift des § 45 SGB X handelt es sich um eine Ermessensvorschrift. Insoweit bin ich nicht verpflichtet, das Wohngeld zurückzufordern, sondern habe zwischen Ihrem Interesse und dem Interesse der Allgemeinheit abzuwägen.
In Ihrem Falle besteht das persönliche Interesse, das zu Unrecht erhaltene Wohngeld zu behalten. 

Demgegenüber steht das Interesse der Allgemeinheit an der Einhaltung der Rechtsbestimmungen, an der Gleichbehandlung aller Wohngeldempfänger und Wohngeldempfängerinnen sowie an der sparsamen und zweckentsprechenden Bewirtschaftung von öffentlichen Mitteln, die sozialen Zwecken dienen.

Im Rahmen der Ermessensentscheidung ist zu berücksichtigen, dass Sie den Tatbestand, der zur Rücknahme führt, selbst verschuldet haben. Sie haben auch keine Gründe vorgetragen, die eine Rückforderung des Wohngeldes unbillig erscheinen lassen. Vielmehr haben Sie durch Ihr eigenes, zumindest grob fahrlässiges Verhalten, die Überzahlung des Wohngeldes herbeigeführt. Dem öffentlichen Interesse ist daher ein höherer Rang einzuräumen.

Auf schutzwürdiges Vertrauen können Sie sich somit nicht berufen. 

Die o.a. Wohngeldbescheide sind daher (wie angegeben) zurückzunehmen. 
Soweit Stellungnahme zur Anhörung erfolgte 
Die von Ihnen dargelegten Gründe lassen keine andere Entscheidung zu.

Nach den beiliegenden Anlagen ergibt sich folgende Überzahlung:









Wohngeldbescheide mit detaillierten Wohngeldberechnungen werden Ihnen noch Mitte / Anfang Monat/Jahr benennen übersandt.

Das zu Unrecht gezahlte Wohngeld ist gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zu erstatten. Die Regelung des § 50 Absatz 1 SGB X sieht vor, dass bereits erbrachte Leistungen zu erstatten sind, soweit ein Wohngeldbescheid aufgehoben worden ist. Für einen Verzicht auf die Erstattung lässt die genannte gesetzliche Regelung keinen Raum. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.

Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn eine „Strafanzeige“ gestellt wird 
Hinweis:
Abschließend weise ich schon jetzt darauf hin, dass Fälle mit unvollständigen oder falschen Angaben in einem Wohngeldantrag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzeigen sind. Dort wird geprüft, ob eine strafbare Handlung (Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch) vorliegt. Sofern die Staatsanwaltschaft anschließend von einer weiteren Verfolgung als Straftat absehen sollte, behalte ich mir vor, die Verletzung Ihrer Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 37 Absatz 1 Nr. 1 WoGG weiter zu verfolgen. 

Weiter mit
Anlagen

Merkblatt Verrechnung beifügen?




[bookmark: _Toc185337529]05 Änderungen vor Bekanntgabe des ursprünglichen Bescheides

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier: 
Rücknahme von Wohngeldbescheiden nach §45 Zehntes Sozialgesetzbuch (SGB X) und Rückforderung von zu viel gezahltem Wohngeld nach § 50 SGB X
Wohngeldnummer 111 100 XXXXXXXX


Sehr geehrte XXXXXX

der Wohngeldbescheid vom Datum mit der Wohngeldbewilligung vom 01.01.JJJJ bis Datum wird ab dem 01.01.JJJJ gemäß § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X zurückgenommen. 

Der dadurch erneut wirksam gewordene Wohngeldbescheid vom Datum (bewilligtes Wohngeld vom Datum bis Datum in Höhe von XXXX €) wird nach § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X ab dem Datum zurückgenommen.

Hierdurch wird Ihnen

· für die Zeit vom Datum bis 31.12.JJJJ der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € entzogen und in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 1). 

· für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € entzogen und in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 2).
Gleichzeitig fordere ich das dadurch überzahlte Wohngeld von XXXX € gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zurück.

Falls vollständig mit künftigem Wohngeld aufgerechnet werden kann 
Diesen Betrag werde ich vollständig gemäß beiliegendem Bescheid mit Ihren laufenden Wohngeldansprüchen gemäß § 29 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) aufrechnen. Die Rückforderung wird dadurch ausgeglichen.

Wenn trotz Aufrechnung noch eine Rückforderung verbleibt 
Diesen Betrag werde ich gemäß beiliegendem Bescheid mit Ihren laufenden Wohngeldansprüchen gemäß § 29 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) teilweise aufrechnen. 

Dadurch ergibt sich folgende Rückforderung:








Bei offener Rückforderung generell weiter mit
Den überzahlten Betrag bitte ich unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 100 XXXXXX“ 

bis zum Datum auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Düsseldorf bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:

IBAN: DE08 1500 0000 0000 1234 56 

Falls zusätzlich auch eine Aufrechnung mit laufendem Wohngeld in Betracht kommt und noch keine Anhörung zur Aufrechnung erfolgt ist
Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, den zurückgeforderten Betrag bis zum genannten Zahlungstermin in einer Summe zu erstatten.

Unabhängig davon erhalten Sie künftig weiterhin Wohngeld in Höhe von (voraussichtlich) XXXXX € monatlich.

Soweit Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, beabsichtige ich, Ihre künftigen Wohngeldansprüche in voller Höhe mit der Rückforderung  aufzurechnen (§ 29 Absatz 2 Wohngeldgesetz). Hierzu verweise ich auf die beigefügte „Anhörung zur Aufrechnung von Überzahlungen mit Wohngeldansprüchen“ und die darin angegebene Frist, innerhalb von 14 Tagen Stellung zu nehmen und die erbetenen Nachweise einzureichen.

Begründung:
Ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.

Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden.  

Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  

Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 

Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ sind im Vergleich zum ursprünglichen Wohngeldbescheid folgende erhebliche Änderungen eingetreten und nicht berücksichtigt worden, die sich aber maßgeblich auf das Wohngeld auswirken:

Bitte auswählen

1a. TL-Bezug durchgehend
Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX beziehen seit dem Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.

1b. oder TL-Bezug nur für einen bestimmten Zeitraum
Sie / Sie und XXXXXX / XXXXXX haben in der Zeit vom Datum bis Datum Transferleistungen in Form von Bürgergeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII bezogen.

2a. Einkommen um mehr als 15% höher 
Das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes hat sich ab dem Datum durch XXXXXXXX um mehr als 15 % erhöht.

2b. Zuzug eines Haushaltsmitgliedes mit entsprechend hohem Einkommen
Am Datum ist (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erzielt eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.

2c. Zuzug mehrerer Haushaltsmitglieder mit entsprechend hohem Einkommen
Am Datum sind (Name angeben) und (Name angeben) in Ihren Haushalt eingezogen. Diese neuen Haushaltsmitglieder erzielen ein eigenes Einkommen, so dass sich das Gesamteinkommen Ihres Haushaltes um mehr als 15 % erhöht hat.

3. Verringerung der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 
Am Datum ist / sind Name oder Namen  angeben aus Ihrer Wohnung ausgezogen. Dadurch hat sich die Anzahl der bei der Ermittlung Ihres Wohngeldes zu berücksichtigten Haushaltsmitglieder verringert.

4a.  Verringerung Miete/Belastung 
XXXXXXX hat sich Ihre Miete / Belastung um mehr als 15 %  verringert.

4b. Zuzug eines vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitgliedes 
Am Datum ist Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Dieses neue Haushaltsmitglied erhält Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und  ist damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (und nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.

4c. Zuzug mehrerer vom Wohngeld ausgeschlossenen Haushaltsmitglieder
Am Datum sind Name angeben und Name angeben in Ihren Haushalt eingezogen. Diese neuen Haushaltsmitglieder erhalten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Sozialgeld nach dem SGB II / Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII einschließlich Unterkunftskosten und sind damit vom Wohngeld ausgeschlossen (§ 7 WoGG). Die zu berücksichtigende Miete / Belastung hat sich um mehr als 15 % verringert, weil nach § 11 Absatz 3 Satz 1 WoGG nur der Anteil der Miete / Belastung zu berücksichtigen ist, der dem Anteil der zu berücksichtigenden (nicht vom Wohngeld ausgeschlossenen) Haushaltsmitglieder an der Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder entspricht.

5.Auszug aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder
Sie / Alle bei der Wohngeldberechnung berücksichtigten Haushaltsmitglieder sind am Datum  zur (neue Anschrift angeben) verzogen sind.

Weiter mit
Nach § 24 Absatz 2 Satz 2 WoGG sind solche maßgeblichen Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Wohngeld bis zur Bekanntgabe eines Wohngeldbescheides eintreten, zu berücksichtigen, auch wenn sie bei der Antragstellung noch nicht bekannt waren.

Die geänderten Verhältnisse waren Ihnen seit dem Datum bekannt. Hierzu verweise ich auf (z.B. den Rentenbescheid vom / Lohnabrechnung vom / Ummeldung vom etc.). Kenntnis erhalten habe ich hiervon erst am Datum durch einen Datenabgleich nach § 33 Abs. 2 WoGG /  Ihren Wohngeldantrag vom Datum / (oder anderes, bitte benennen) und damit nach Bekanntgabe des betroffenen Wohngeldbescheides. Da Sie die geänderten Verhältnisse nicht rechtzeitig mitgeteilt haben, bin ich bei der Entscheidung über Ihren Wohngeldanspruch ab dem Datum von falschen Voraussetzungen ausgegangen und habe Ihnen ein Wohngeld bewilligt und ausgezahlt, das Ihnen nicht zugestanden hat.

Dies gilt auch für die mit dem Wohngeldbescheid vom Datum bewilligten höheren Leistungen, die ab dem Monat MM 20JJ von Amts wegen auf der Grundlage der zum 01.01.JJJJ in Kraft getretenen neuen Regelungen des WoGG festgesetzt worden sind. 

Grundlage für die Berechnung des Wohngeldanspruches sind die Angaben im Wohngeldantragsverfahren u.a. über die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, über die Höhe der Kosten für die Unterkunft sowie über das im Bewilligungszeitraum zu erwartende Einkommen aller in der Wohnung lebenden Personen. 

Nach § 23 Abs. 5 WoGG in Verbindung mit § 60 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) hat derjenige, der Sozialleistungen (dazu gehört auch das Wohngeld) beantragt oder erhält, Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Soweit diese Mitteilung unterbleibt, beruht ein danach erteilter Wohngeldbescheid auf unvollständigen Angaben im Antragsverfahren. 

Bei der Antragstellung auf Wohngeld hatten Sie ausdrücklich versichert, dass Sie von Ihren gesetzlichen Mitteilungspflichten Kenntnis genommen haben und Ihnen bekannt ist, folgende maßgebliche Änderungen unverzüglich mitteilen müssen:

●	Einnahmeerhöhungen um mehr als 15 %,
●	Verringerungen der Miete oder Belastung um mehr als 15 %, 
●	Auszug aller oder einzelner zum Haushalt rechnender Personen,
●	Antrag auf oder Bezug von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach dem SGB II 
●	Antrag auf oder Bezug von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII sowie
●	Einzug von Personen, die einen Antrag auf Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach dem SGB II oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII gestellt haben oder eine dieser Leistungen beziehen.

Durch diese schriftlichen Hinweise war Ihnen also bekannt, welche Änderungen Sie umgehend mitteilen müssen. Besondere rechtliche Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Insbesondere handelt es sich ausschließlich um erhebliche Änderungen, deren Auswirkungen auf den Wohngeldbezug auch für rechtlich ungeübte Personen deutlich erkennbar sind.   

Unter welchen Voraussetzungen ein rechtswidriger begünstigender Wohngeldbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden darf, ist in § 45 SGB X geregelt. 

Bei der Entscheidung über die Rücknahme eines Wohngeldbescheides ist Ihr Interesse am Bestand des Wohngeldbescheides einerseits und das öffentliche Interesse an dessen Rücknahme andererseits, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist Ihr Vertrauen auf die Wohngeldgewährung zu berücksichtigen, wenn Sie das Wohngeld verbraucht haben oder wenn Sie eine Vermögensdisposition getroffen haben, die Sie nicht oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen könnten. Darauf können Sie sich jedoch nicht berufen, wenn die Voraussetzungen des § 45 Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X vorliegen.

Nach § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 SGB X ist der Vertrauensschutz auch nach einem Verbrauch des Wohngeldes ausgeschlossen, wenn ein Wohngeldbescheid auf Angaben beruht, die eine begünstigte Person vorsätzlich oder grob fahrlässig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht hat. 

Für die Rücknahme eines Wohngeldbescheides reicht also bereits eine grobe Fahrlässigkeit aus; Vorsatz ist keine Voraussetzung.

Grob fahrlässig handelt derjenige, der unter Berücksichtigung seiner persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit seine Sorgfaltspflichten in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn schon einfachste nahe liegende Überlegungen nicht angestellt werden und daher nicht beachtet wird, was jedem hätte einleuchten müssen. Dabei ist das Maß der Fahrlässigkeit insbesondere nach der persönlichen Urteils- und Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen der beteiligten Person sowie den besonderen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. 

Die o.g. Voraussetzungen sind grundsätzlich erfüllt, da Sie - wie vorstehend ausgeführt - trotz der entsprechenden Hinweise und Informationen in den Wohngeldanträgen und Wohngeldbescheiden Ihren Aufklärungs- und Mitteilungspflichten zumindest grob fahrlässig nicht nachgekommen sind. 

Insbesondere sind Sie auch vorab darüber informiert worden, dass - bei Rechtswidrigkeit - die automatisierte neue Wohngeldbewilligung unter den Voraussetzungen des § 45 SGB X zurückgenommen werden kann und überzahltes Wohngeld zurückgefordert wird und dass eine Rücknahme sogar dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen der Wohngeldbehörde im Zeitpunkt des Erlasses dieses automatisiert erstellten Bescheides bereits bekannt gewesen sein sollten.

Bitte auswählen
Vor der Entscheidung über die Rücknahme hatte ich Sie hierzu mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. Sie haben sich jedoch nicht geäußert. Es sind auch darüber hinaus keine weiteren Gründe zu erkennen, die Ihre falschen bzw. unvollständigen Angaben rechtfertigen könnten.

oder 

Vor der Entscheidung über die Rücknahme hatte ich Sie hierzu mit Schreiben vom Datum / bei Ihrer Vorsprache in der Wohngeldstelle am  Datum gemäß § 24 Absatz 1 SGB X angehört. In Ihrer Stellungnahme tragen Sie vor, dass (hier bitte den Inhalt der Stellungnahme wiedergeben). Diese Einlassungen waren nicht geeignet, anders zu entscheiden. Sie haben keine plausiblen Gründe vorgetragen, die Ihre falschen bzw. unvollständigen Angaben rechtfertigen könnten. 
Hier ggfs. speziell auf die Argumente der Stellungnahme zur Anhörung eingehen und bewerten, warum zumindest grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Weiter mit

Es ist kein rechtliches Wissen erforderlich, um zu erkennen, welche erheblichen Änderungen mitzuteilen sind. Eine grobe Fahrlässigkeit liegt insofern vor, als Sie Ihre Verpflichtung, XXXXXXX versäumte Mitteilung benennen) umgehend mitzuteilen, aus dem Wohngeldantrag kennen mussten. Soweit Sie dies nicht zur Kenntnis genommen haben, haben Sie zumindest grob fahrlässig gehandelt und sind dafür verantwortlich, dass die o.a. Wohngeldbescheide fehlerhaft und damit ab dem Datum rechtswidrig sind. 

Sie haben keine plausiblen Gründe vorgetragen, die Ihr Versäumnis einer rechtzeitigen Mitteilung der geänderten Verhältnisse hätte rechtfertigen können. Sie hätten die Unvollständigkeit Ihrer Angaben leicht erkennen können.
Bei der Vorschrift des § 45 SGB X handelt es sich um eine Ermessensvorschrift. Insoweit bin ich nicht verpflichtet, das Wohngeld zurückzufordern, sondern habe zwischen Ihrem Interesse und dem Interesse der Allgemeinheit abzuwägen.
In Ihrem Falle besteht das persönliche Interesse, das zu Unrecht erhaltene Wohngeld zu behalten. 

Demgegenüber steht das Interesse der Allgemeinheit an der Einhaltung der Rechtsbestimmungen, an der Gleichbehandlung aller Wohngeldempfänger und Wohngeldempfängerinnen sowie an der sparsamen und zweckentsprechenden Bewirtschaftung von öffentlichen Mitteln, die sozialen Zwecken dienen.

Im Rahmen der Ermessensentscheidung ist zu berücksichtigen, dass Sie den Tatbestand, der zur Rücknahme führt, selbst verschuldet haben. Sie haben auch keine Gründe vorgetragen, die eine Rückforderung des Wohngeldes unbillig erscheinen lassen. Vielmehr haben Sie durch Ihr eigenes, zumindest grob fahrlässiges Verhalten, die Überzahlung des Wohngeldes herbeigeführt. Dem öffentlichen Interesse ist daher ein höherer Rang einzuräumen.

Auf schutzwürdiges Vertrauen können Sie sich somit nicht berufen. 
Die o.a. Wohngeldbescheide sind daher (wie angegeben) zurückzunehmen. 

Soweit Stellungnahme zur Anhörung erfolgte 
Die von Ihnen dargelegten Gründe lassen keine andere Entscheidung zu.

Nach den beiliegenden Anlagen ergibt sich folgende Überzahlung:









Wohngeldbescheide mit detaillierten Wohngeldberechnungen werden Ihnen noch Mitte / Anfang Monat/Jahr benennen übersandt.

Das zu Unrecht gezahlte Wohngeld ist gemäß § 50 Absatz 1 SGB X von Ihnen zu erstatten. Die Regelung des § 50 Absatz 1 SGB X sieht vor, dass bereits erbrachte Leistungen zu erstatten sind, soweit ein Wohngeldbescheid aufgehoben worden ist. Für einen Verzicht auf die Erstattung lässt die genannte gesetzliche Regelung keinen Raum. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.

Nachfolgender Text ausschließlich nur, wenn eine „Strafanzeige“ gestellt wird 
Hinweis:
Abschließend weise ich schon jetzt darauf hin, dass Fälle mit unvollständigen oder falschen Angaben in einem Wohngeldantrag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft anzuzeigen sind. Dort wird geprüft, ob eine strafbare Handlung (Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch) vorliegt. Sofern die Staatsanwaltschaft anschließend von einer weiteren Verfolgung als Straftat absehen sollte, behalte ich mir vor, die Verletzung Ihrer Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 37 Absatz 1 Nr. 1 WoGG weiter zu verfolgen. 

Weiter mit
Anlagen

Merkblatt Verrechnung beifügen?
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Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

hier:
Rücknahme von Wohngeldbescheiden nach § 44 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) 


Sehr geehrte

der Wohngeldbescheid vom Datum mit der Wohngeldbewilligung vom 01.01.JJJJ bis Datum wird ab dem 01.01.JJJJ gemäß § 44 Absatz 1 SGB X zurückgenommen.

Der dadurch erneut wirksam gewordene Wohngeldbescheid vom Datum (bewilligtes Wohngeld vom Datum bis Datum in Höhe von XXXX €) wird ebenfalls nach § 44 Absatz 1 SGB X ab dem Datum zurückgenommen.

Hierdurch wird 

· der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € für die Zeit vom Datum bis 31.12.JJJJ in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 1).

· der Anspruch auf das bisher gewährte Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis Datum in Höhe von monatlich XXXX € neu festgesetzt (Anlage 2).
 
Weiter mit
Für die Zeit vom Datum bis Datum wird ein Betrag von XXXX € nachgezahlt.

Bei Bedarf
Ab dem Datum wird das neu festgesetzte Wohngeld monatlich im Voraus überwiesen.


Weiter mit
Begründung:
Nach § 44 SGB X ist ein Wohngeldbescheid zurückzunehmen, wenn bei Erlass des Bescheides das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist und deshalb ein zu geringes Wohngeld bewilligt wurde.
 
Bitte auswählen
Durch die Vorlage Ihres Schwerbehindertenausweises mit einem Grad der Behinderung von XXXX wird Ihnen der Freibetrag nach § 17 des Wohngeldgesetzes (WoGG) nachträglich gewährt.
oder
Irrtümlich wurde bei der Ermittlung des Jahreseinkommens lediglich ein pauschaler Abzug von XXX % gewährt, obwohl Ihnen nach § 12 des Wohngeldgesetz (WoGG) aufgrund der von Ihnen geleisteten Krankenversicherungsbeiträgen  / Rentenversicherungsbeiträgen / Lebensversicherungsbeiträgen / der von Ihnen gezahlten Steuern ein pauschaler Abzug von XXX % zugestanden hätte.
oder
Das Beschäftigungsverhältnis XXXXXX wurde irrtümlich als geringfügige Beschäftigung beurteilt, obwohl es sich um eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit handelt. Dadurch ist bei der Einkommensermittlung die Werbungskostenpauschale nicht abgezogen worden. 
oder
XXXXX des Wohngeldgesetzes (WoGG)

Weiter mit

Ich habe Ihr Wohngeld neu berechnet. Nach den beiliegenden Anlagen ergibt sich folgende Nachzahlung:










Wohngeldbescheide mit detaillierten Wohngeldberechnungen werden Ihnen noch Mitte / Anfang Monat/Jahr benennen übersandt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.
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Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

hier:
Rücknahme von Wohngeldbescheiden nach § 44 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) 


Sehr geehrte

der Wohngeldbescheid vom Datum mit der Wohngeldbewilligung vom 01.01.JJJJ bis Datum wird ab dem 01.01.JJJJ gemäß § 44 Absatz 1 SGB X zurückgenommen.

Begründung:
Nach § 44 SGB X ist ein Wohngeldbescheid zurückzunehmen, wenn bei Erlass des Bescheides das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist und deshalb ein zu geringes Wohngeld bewilligt wurde.

Ursprünglich wurde Ihnen mit dem Wohngeldbescheid vom Datum ein monatliches Wohngeld in Höhe von XXXXX € für die Zeit vom Datum bis Datum bewilligt.

Ab dem 01.01.JJJJ sind die Wohngeldleistungen kraft Gesetzes erhöht worden.  

Aufgrund der Übergangsregelung des § 44 WoGG / § 42xx WoGG ist Ihnen daraufhin von Amts wegen - ohne Wohngeldantrag auf der Grundlage der Daten aus dem o.a. ursprünglichen Wohngeldbescheid - ein höheres Wohngeld von monatlich XXXXXX € für die Zeit vom 01.01.JJJJ bis zum Datum zugestanden worden.  

Hierzu verweise ich auf den Wohngeldbescheid vom Datum. 

Vor der Bekanntgabe dieses automatisiert erstellten Wohngeldbescheides für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ hatten Sie einen Antrag auf Erhöhung des ursprünglich bewilligten Wohngeldes gestellt, über den bisher noch nicht entschieden worden ist. Da Ihnen aufgrund dieses Erhöhungsantrages schon vorab ein höheres Wohngeld bewilligt werden kann, steht Ihnen auch für die Zeit ab dem 01.01.JJJJ ein höheres Wohngeld zu. Der Wohngeldbescheid vom Datum war daher aufzuheben.  

Sie erhalten dazu in den nächsten Wochen zwei neue Wohngeldbescheide.

Bisher zu wenig gewährtes Wohngeld wird nachgezahlt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist an den Oberbürgermeister der Musterstadt zu richten und – möglichst unter Angabe der Wohngeldnummer - schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstr. 1, 12345 Musterstadt zu erheben.
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		Zeitraum				Anzahl Monate		Wohngeld-betrag		Rück-   forderung

		vom		bis

				31.12.20xx						0.00

		01.01.20xx								0.00
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		vom		bis

				31.12.JJJJ		0				0.00

		01.01.JJJJ				0				0.00

				Rückforderung insgesamt in Euro						0.00






image2.emf
Zeitraum 

vom bis

01.01.JJJJ #WERT! #WERT!

Anzahl 

Monate

Wohngeld-

betrag 

Rück-   

forderung 


Microsoft_Excel_97-2003-Arbeitsblatt1.xls
Tabelle1

		Zeitraum				Anzahl Monate		Wohngeld-betrag		Rück-   forderung

		vom		bis

		01.01.JJJJ				0				0.00






